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Vorblatt 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung Bauproduktenmarktüberwachungsgesetzes, 
 der Landesbauordnung und des Architekten- und Ingenieurgesetzes 

 
(Gesetzentwurf der Landesregierung) 

 
 
A Problem und Ziel 
 

Das Vertragsverletzungsverfahrens [VVV 2018/2291: Regelungen zur Bauvorlageberechti-
gung in der Musterbauordnung (MBO) und in den Ländern] wegen unzureichender Richtli-
nienumsetzung der Richtlinie EG 2005/36 soll einvernehmlich beigelegt werden. Einen die 
Kritikpunkte aufgreifenden und von der Europäischen Kommission (KOM) akzeptierten Vor-
schlag zur Änderung der MBO hat die Bauministerkonferenz (BMK) anlässlich ihrer 140. 
Sitzung im September 2022 beschlossen. Die Länder wurden dabei aufgefordert ihre be-
stehenden Zeitpläne zur Umsetzung der Änderungen unverzüglich dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und der KOM mitzuteilen. Nach Informationen von 
Mitte Dezember 2022 soll das eingeleitete Notifizierungsverfahren für die mit dem BMK-
Beschluss geänderte Fassung der MBO nicht abgewartet werden; es werde seitens der 
KOM davon ausgegangen, dass die notwendigen Gesetzgebungsverfahren in den Landta-
gen im 1./2. Quartal des Jahres 2023 eingeleitet werden. Andernfalls steht die Fortführung 
des VVV mit gegebenenfalls entsprechenden Zwangsgeldern (in Millionenhöhe) zu Lasten 
der Länder, die die Vorgaben nicht umsetzen, im Raum. Nach Spätherbst 2023 fragt die 
Europäische Kommission zum Ende des ersten Quartals 2024 erneut den Umsetzungstand 
in den Ländern ab.   
 
Hauptkritikpunkt der KOM war das Erfordernis der zweijährigen Berufserfahrung für die 
Bauvorlageberechtigung (§ 65 MBO). Zudem rügte die KOM die bei der vorübergehenden 
Dienstleistungserbringung in der MBO vorgesehene ex-ante Prüfung der Qualifikation (§ 
65d MBO) und die fehlende Wahlmöglichkeit zwischen den vorgesehenen Ausgleichsmaß-
nahmen im Rahmen der Berufsanerkennung (§ 65c MBO). 
 
In dem gefundenen Kompromiss wurde der Hauptkritikpunkt seitens der KOM nicht weiter 
aufrechterhalten. Im Gegenzug dafür wird zusätzlich das Verzeichnis der Bauvorlagebe-
rechtigten eingeführt. Die in das neue Verzeichnis der Bauvorlageberechtigten Einzutra-
genden verfügen, anders als die in die Liste der Bauvorlageberechtigten Einzutragenden, 
nicht über eine zweijährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Ge-
bäuden; ihre Bauvorlageberechtigung wurde daher auf bestimmte Vorhaben nach § 65 Ab-
satz 3 Nummer 1 beschränkt. 

 
Die Regelungen zur Bauvorlageberechtigung sind entsprechend der Kritik der KOM in der 
MBO geändert worden. Die KOM rügte die bei der vorübergehenden Dienstleistungserbrin-
gung in der MBO vorgesehene ex-ante Prüfung der Qualifikation (§ 65d MBO) und die feh-
lende Wahlmöglichkeit zwischen den vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen 
der Berufsanerkennung (§ 65c MBO). Auch wird entsprechend des Kompromisses das Ver-
zeichnis der Bauvorlageberechtigten eingeführt. 
 

B Lösung 
 

Die Regelungen zur Bauvorlageberechtigung in der Landesbauordnung Mecklenburg-Vor-
pommern (LBauO M-V) werden entsprechend den Kritikpunkten der KOM angepasst. Die 
Anpassung erfolgt dabei anhand der in den Gesprächen mit der KOM erarbeiteten Fassung, 



2 
 

die die KOM akzeptiert und die BMK anlässlich ihrer 140. Sitzung im September 2022 be-
schlossenen hat. 
 
Der beschriebene Umsetzungsbedarf wird zum Anlass genommen weitere, vordringlich 
benötigte Anpassungen in der LBauO M-V, insbesondere Beiträge zur Energiewende in-
folge des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine aufzunehmen: 
 

- Außeneinheiten von Wärmepumpen lösen bei einer Höhe bis 2 m und einer Breite bis 
3 m keine Abstandsflächen aus. Damit wird die Bedeutung von Anlagen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien betont. Sie beseitigt Rechtsunsicherheiten und schafft Pla-
nungsklarheit für Bauherrschaft und Entwurfsverfassende (§ 6 Absatz 8 Satz 1 Num-
mer 3 neu LBauO M-V).  
 

- die Pflicht zur Herstellung von Spielplätzen für Kleinkinder kann durch ein von der Ge-
meinde dahingehend zweckgebunden zu verwendenden Geldbetrag abgelöst werden 
(§ 8 Absatz 2 und Absätze 3 bis 5 neu LBauO M-V). 

 
- Solarthermie - und Photovoltaikanlagen auf Dächern können infolge geringerer Ab-

stände insbesondere auf Reihen- und Doppelhäusern größer dimensioniert werden. 
Der Verzicht oder gestaffelt geringere Abstände bedingen allerdings zur Vermeidung 
von Brandübertragungen bestimmte Ausgestaltungen/Ausführungen der dies ermög-
lichenden Wände (§ 32 Absatz 5 MBO neu). Die Abstände für Solaranlagen unterstüt-
zen damit das Ziel auf möglichst vielen Dächern Solaranlagen zu installieren. 

 
- Die Verpflichtung notwendige Stellplätze aufzustocken entfällt, wenn bei einem Ge-

bäude Wohnungen geteilt oder Wohnraum durch Umnutzung, durch Aufstocken des 
Gebäudes oder durch Ausbau des Dachraums geschaffen wird (§ 49 Absatz 1 Satz 2 
LBauO M-V neu). 
 

- Der Dachgeschossausbau zu Wohnzwecken im Innenbereich nach § 34 BauGB wird 
im Genehmigungsfreistellungsverfahren ermöglicht (§ 62 Absatz 1 LBauO M-V neu). 
 

- Modifikation der Genehmigungsfiktion im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren:  
Die Überprüfung der Vollständigkeit der Antragsunterlagen erfolgt nicht mehr inner-
halb der Entscheidungsfrist von drei Monaten. Sie ist künftig zeitlich vorgelagert. Der 
Fristbeginn setzt dadurch drei Wochen nach Eingang des Bauantrages oder der 
nachgeforderten Unterlagen ein (§ 63 Absatz 2 Satz 1 und 2 LBauO M-V neu). Die 
Modifikation befördert effizientes Handeln und dient damit der Beschleunigung. 

 
- Die Verordnungsermächtigung in § 85 Absatz 4 LBauO M-V wird zur Übertragung wei-

terer Aufgaben auf das Deutsche Institut für Bautechnik erweitert. 
 
- Die Ermächtigungsgrundlage für von der Gemeinde zu erlassende örtliche Bauvor-

schriften wird konkretisiert und erweitert (§ 86 Absatz 1 Nummer 3 LBauO M-V). 
 
Die Änderungen im Architekten- und Ingenieurgesetz (ArchIngG M-V) beinhalten, abgese-
hen von der Änderung in § 15 Absatz 2 Satz 2, ebenfalls rechtlich einfache und redaktio-
nelle (Folge-) Änderungen infolge der Änderungen in den §§ 65 bis 65d LBauO neu: 

 
- Die in einem anderen Bundesland erworbenen Berechtigung zur Führung der Berufs-

bezeichnung „Architekt“ oder „Stadtplaner“ gilt auch in Mecklenburg-Vorpommern (§ 2 
Absatz 1 Satz 4 ArchIngG M-V neu). 
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- In § 2 Absatz 5 werden in den Sätzen 4 und 5 die Wörter „oder überwiegend“ gestri-
chen. Damit wird die Nebentätigkeit einer gesonderten Betrachtung zugeführt. Frei-
schaffende oder baugewerbliche Nebentätigkeiten werden hinsichtlich des Verbrau-
cherschutzes (Haftpflichtversicherung) hauptberuflich freischaffend oder baugewerb-
lich Tätigen gleichgestellt. Eine Regelungslücke wird geschlossen. 

 
- Neufassung von § 9 (Bauvorlageberechtigte) ArchIngG M-V infolge der Änderungen in 

§§ 65 bis 65d LBauO M-V.  
 

- Rechtsfolge der Eintragung in die Liste der Bauvorlageberechtigten ist die Pflichtmit-
gliedschaft in der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern. Die Rechtsfolge der 
Eintragung in das Verzeichnis der Bauvorlageberechtigten soll ebenfalls die Pflichtmit-
gliedschaft in der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern durch entsprechende 
Erweiterung von § 15 Absatz 2 Satz 2 Architekten- und Ingenieurgesetz Mecklenburg-
Vorpommern sein. 

 
Die Europäische Union hat die Marktüberwachungsverordnung geändert. Die erforderliche 
Anpassung des Produktsicherheitsgesetzes wurde durch den Bund dazu genutzt, die 
Marktüberwachung im Interesse der Rechtsklarheit aus diesem Gesetz herauszulösen und 
in das neue Marktüberwachungsgesetz -MüG zu überführen. Durch den Erlass des MüG 
werden Anpassungen im Bauproduktenmarktüberwachungsgesetz  - BauPMG M-V nötig. 
 

C Alternativen 
 
Keine. Das Bauordnungsrecht soll mit dem EU-Recht und zwischen den Ländern weiter  
harmonisiert werden. 
 

D Notwendigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 GGO II) 
 

Die Anpassung an die MBO kann nur durch eine Änderung der LBauO M-V erfolgen. Nur 
durch die Anpassung des Landesrechts an die MBO können die Kritikpunkte der KOM hin-
sichtlich der Unvereinbarkeit mit dem EU-Recht ausgeräumt werden. Die Notwendigkeit der 
Kabinettsbefassung ergibt sich aus § 6 Absatz 1 lit. a) der Geschäftsordnung der Landes-
regierung. 
 

E Finanzielle Auswirkungen auf die Haushalte des Landes und der Kommunen 
 

 1 Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 
 

 Keine. 
 

 2 Vollzugsaufwand 
 
   Keiner. 
 

F Sonstige Kosten (z.B. Kosten für die Wirtschaft, Kosten für soziale Sicherungssysteme) 
 

 Keine. 
 

B Bürokratiekosten  
 
   Keine. 
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E N T W U R F  
(Stand: 13.03.2024)  

Gesetz zur Änderung des Bauproduktenmarktüberwachungsgesetzes, 
 der Landesbauordnung und des Architekten- und Ingenieurgesetzes 

 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 
Artikel 1  

 
Änderung des Bauproduktenmarktüberwachungsgesetzes 

 
 

Das Gesetz zur Durchführung der Marktüberwachung von harmonisierten Bauprodukten nach 
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vom 9. Februar 2015 (GVOBl. M-V S. 62) wird wie folgt 
geändert: 
 
1. § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 
 

„1. der Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 
Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten sowie zur Änderung 
der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 
305/2011(ABl. L 169/1 vom 25.6.2019, S. 1), 

 
 2. dem Marktüberwachungsgesetz“ 

 
2. § 3 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„Sie ist außerdem in den Fällen, in denen Bauprodukte nach den Anforderungen der Ver-
ordnung (EU) Nr. 305/2011, die in Bezug auf die wesentlichen Merkmale erklärte Leistung 
nicht erbringen oder eine Gefahr im Sinne des Artikel 58 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
darstellen, dafür zuständig, die den Marktüberwachungsbehörden zustehenden Maßnah-
men nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011, Marktüberwachungsgesetz und Verordnung 
(EU) 2019/1020 zu ergreifen.“ 

 
 

Artikel 2 
Änderung der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern 

 
Die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S. 344, 2016 S. 28), die zuletzt durch Gesetz vom 26. Juni 
2021 (GVOBl. M-V S. 1033) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach der Angabe zu § 65 werden folgende Angaben eingefügt: 
 

„§ 65a Voraussetzung für die Eintragung in die Liste nach § 65 Absatz 2 Nr. 2 
 
§ 65b Eintragungsverfahren für Antragstellende nach § 65a Absatz 3  
 
§ 65c Ausgleichsmaßnahmen 
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§ 65d Vorübergehende und gelegentliche Dienstleistungserbringung von 
      bauvorlageberechtigten Ingenieuren, Anzeigeverfahren“ 
 

b) Nach der Angabe zu § 87 wird folgende Angabe eingefügt: 
 
„Anlage (zu § 65 Absatz 3 Nummer 3, § 65a Absatz 1 Nummer 1)“ 
 

2. In § 6 Absatz 8 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) In § 6 Absatz 8 Satz 1 nach Nummer 2 folgende Nummer 3 eingefügt: 

„Wärmepumpen, einschließlich ihrer Fundamente und Einhausungen, mit einer Höhe 
bis zu 2 m über der Geländeoberfläche und einer Länge von 3 m,“ 
 

b) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4. 

3. § 8 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 wird Satz 2 aufgehoben. 
 

b) Folgende Absätze werden angefügt: 
 

„(3) Die Verpflichtung nach Absatz 2 Satz 1 entfällt, wenn bei einem rechtmäßig beste-
henden Gebäude Wohnungen geteilt oder Wohnraum durch Nutzungsänderung, durch 
Aufstocken des Gebäudes oder durch Ausbau des Dachraums geschaffen wird. Absatz 
2 Satz 2 bleibt unberührt.  
 
(4) Soweit der Bauherr zur Herstellung von Spielplätzen für Kleinkinder verpflichtet ist, 
kann die Gemeinde durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Bauherrn vereinbaren, 
dass der Bauherr seine Verpflichtung ganz oder teilweise durch Zahlung eines Geldbe-
trages an die Gemeinde ablöst (Kinderspielplatzablösevertrag). Der Anspruch der Ge-
meinde auf Zahlung des im Kinderspielplatzablösevertrages vereinbarten Geldbetrages 
entsteht mit Baubeginn. 

(5) Die Gemeinde hat den Geldbetrag für die Ablösung von Kinderspielplätzen für die 
Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung, die Instandsetzung oder die Moderni-
sierung bestehender Kinderspielplätze zu verwenden.“ 
 

4.  § 32 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„Von Brandwänden und von Wänden, die anstelle von Brandwänden zulässig sind, müssen 
folgende Abstände eingehalten werden: 
 
1. ohne Abstand 
 
a) Dachflächenfenster, Oberlichte, Lichtkuppeln und Öffnungen in der Bedachung, wenn 

die Wände nach Halbsatz 1 mindestens 30 cm über die Bedachung geführt sind, 
 
b) Solaranlagen, Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen,  
       wenn sie durch die Wände nach Halbsatz 1 gegen Brandübertragung geschützt sind. 

2. mindestens 0,50 m 
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Solaranlagen, die mit maximal 30 cm Höhe über der Dachhaut installiert oder im Dach in-
tegriert sind, wenn sie nicht unter Nummer 1 Buchstabe b fallen. 
 
3. mindestens 1,25 m 
 
a) Dachflächenfenster, Oberlichte, Lichtkuppeln und Öffnungen in der Bedachung, die  
     nicht unter Nummer 1 Buchstabe a fallen, 
 
c) Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten, wenn sie nicht unter Nummer 1 Buchstabe b 

fallen, 
 

c) Solaranlagen, die nicht unter Nummer 1 Buchstabe b und 2 fallen.“ 
 

5. Dem § 49 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
 

„Die Verpflichtung nach Satz 1 entfällt, wenn bei einem rechtmäßig bestehenden Gebäude 
Wohnungen geteilt oder Wohnraum durch Nutzungsänderung, durch Aufstocken des Ge-
bäudes oder durch Ausbau des Dachraums geschaffen wird.“ 
 

6. § 62 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
       „Keiner Genehmigung bedarf 
 

1. unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 die Errichtung, Änderung und Nutzungs-
änderung  

 
a. Wohngebäuden, 

 
b. Sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind und 
 
c. Nebengebäude und Nebenanlagen zu Bauvorhaben der Buchstaben a und b   

2. unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 Nr. 3 und 4 im Anwendungsbereich des § 
34 BauGB die Änderung und Nutzungsänderung von Dachgeschossen zu Wohnzwe-
cken einschließlich der Errichtung von Dachgauben bei Gebäuden und 

 
3. die Modernisierung und der Ersatz von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneu-

erbaren Energie (Repowering). 
 

Satz 1 Nr. 1 und 2 gilt nicht, wenn die baulichen Anlagen Sonderbauten sind oder werden 
sowie für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung 
 
1. eines oder mehrerer Gebäude, wenn dadurch dem Wohnen dienende Nutzungsein-

heiten mit einer Größe von insgesamt mehr als 5 000 m2 Brutto-Grundfläche ge-
schaffen werden, und 

2. baulicher Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, wenn dadurch die gleichzeitige Nut-
zung durch mehr als 100 zusätzliche Besucher ermöglicht wird, 

 
die innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstands eines Betriebsbereichs im Sinne 
des § 3 Absatz 5a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in der Fassung 
vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 
26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist, liegen; ist der angemessene 
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Sicherheitsabstand nicht bekannt, ist maßgeblich, ob sich das Vorhaben innerhalb des 
Achtungsabstands des Betriebsbereichs befindet.“ 

 
7. § 63 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„Über den Bauantrag ist innerhalb von drei Monaten zu entscheiden; die Bauaufsichtsbe-
hörde kann diese Frist aus wichtigem Grund in Textform gegenüber dem Bauherrn um bis 
zu einem Monat verlängern. Die Frist für die Entscheidung beginnt 
 
a) drei Wochen nach Zugang des Bauantrags oder 
 
b) drei Wochen nach Zugang der verlangten Unterlagen, wenn die Bauaufsichtsbehörde 

vor Fristbeginn eine Aufforderung nach § 69 Absatz 2 versandt hat.  
 

Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der nach Satz 1 maßgeblichen 
Frist versagt wird. Dies gilt nicht, wenn 
 
1. der Bauherr vor Ablauf der Entscheidungsfrist gegenüber der Baugenehmigungsbe-

hörde in Textform auf den Eintritt der Genehmigungsfiktion verzichtet hat, 
 

2. die Bauaufsichtsbehörde dem Bauherrn innerhalb der nach Satz 1 Halbsatz 1 maßgeb-
lichen Frist mitteilt, dass die Gemeinde ihr nach dem Baugesetzbuch erforderliches Ein-
vernehmen versagt hat und die Ersetzung nach § 71 erfolgen soll oder 
 

3.  für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens nach anderen öffentlich-  
     rechtlichen Vorschriften Verbände beteiligt werden müssen. 
 
Im Fall des Satzes 1 findet § 72 Absätze 3 und 4 keine Anwendung.“ 

 
8. § 65 wird wie folgt geändert:  
 

a) In Absatz 2 Nummer 2 werden die Wörter „ist; Eintragungen anderer Länder gelten 
auch im Land Mecklenburg-Vorpommern;“ durch die Wörter „oder, ohne eine solche 
Listeneintragung, gemäß § 65d bauvorlageberechtigt ist“ und ein Komma ersetzt.   

 
b) Die Absätze Absatz 3 bis 6 werden wie folgt gefasst: 

 
„(3) Bauvorlageberechtigt sind ferner, 
 
1. Berufsangehörige, die über die in § 65a genannten inländischen oder auswärtigen  
    Hochschulabschlüsse verfügen für die in Absatz 1 Satz 2 genannten Vorhaben und  
    für: 
 

a) freistehende oder nur einseitig angebaute oder anbaubare Wohngebäude der 
    Gebäudeklassen 1 bis 3, 
 
b) eingeschossige gewerblich genutzte Gebäude, die keine Sonderbauten sind, 
 
c) land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebäude, die keine Sonderbauten sind, 
 

2. Berufsangehörige, die die Berufsbezeichnung „Innenarchitekt“ führen dürfen,  
    für die mit der Berufsaufgabe des Innenarchitekten verbundenen baulichen  
    Änderungen von Gebäuden sowie 
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3. Berufsangehörige, die einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines 
Studiums der Fachrichtung Bauingenieurwesen gemäß den in der Anlage 1 gere-
gelten Leitlinien oder der Fachrichtung Architektur nachweisen können, danach min-
destens zwei Jahre auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäuden praktisch 
tätig gewesen und Bediensteter einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 
sind, für die dienstliche Tätigkeit. 

 

(4) Bauvorlageberechtige nach Absatz 3 Nummer 1 sind in ein von der Ingenieurkam-
mer Mecklenburg-Vorpommern zu führendes Verzeichnis einzutragen. 
 
(5) Soweit nicht eine Bauvorlageberechtigung nach § 65d vorliegt, gelten für die Ein-
tragung in das Verzeichnis nach Absatz 4 die §§ 65a, 65b und 65 c mit Ausnahme von 
§ 65a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 entsprechend. Für die Eintragung in die Liste nach § 
65 Absatz 2 Nummer 2 oder das Verzeichnis nach Absatz 4 müssen die Berufsange-
hörigen über die Sprachkenntnisse verfügen, die für die Ausübung der Berufstätigkeit 
in Deutschland erforderlich sind. Für die Löschung aus der Liste nach § 65 Absatz 2 
Nummer 2 oder den Verzeichnissen nach Absatz 4 und § 65d Absatz 1 gilt § 12 des 
Architekten- und Ingenieurgesetzes vom 18. November 2009 (GVOBl. M-V S. 646), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. März 2021 (GVOBl. M-V S. 270, S. 
1006) geändert worden ist, entsprechend. 

 
(6) Die Verfahren können mit Ausnahme der Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen 
nach § 65c und nach § 65d Absatz 3 Satz 4 aus der Ferne und elektronisch leicht über 
die einheitliche Stelle im Sinne des § 71a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Einheitlicher-Ansprechpartner-Errichtungsgesetzes 
Mecklenburg-Vorpommern abgewickelt werden.“  
 

c) Die Absätze 5a und 7 werden aufgehoben. 
 
9. Nach § 65 werden die folgenden §§ 65a bis 65d eingefügt: 
 

„§ 65a 
Voraussetzung für die Eintragung in die Liste nach § 65 Absatz 2 Nummer 2 

 
(1) Auf Antrag ist in die Liste der Bauvorlageberechtigten von der Ingenieurkammer 
 Mecklenburg-Vorpommern einzutragen, wer 
 

1. einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung 
Bauingenieurwesen gemäß den in der Anlage 1 geregelten Leitlinien an einer deut-
schen Hochschule nachweist und 

 
2. danach mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäuden 

praktisch tätig gewesen ist. 
 

Dem Antrag sind die zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen beizufügen. Die Ingenieur-
kammer Mecklenburg-Vorpommern bestätigt unverzüglich den Eingang der Unterlagen und 
teilt gegebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. Die Eingangsbestätigung muss folgende 
Angaben enthalten: 

1. die in Satz 5 genannte Frist, 

2. die Erklärung, dass der Antrag als genehmigt gilt, wenn über ihn nicht rechtzeitig ent-
schieden wird und  

3. im Fall der Nachforderung von Unterlagen die Mitteilung, dass die Frist nach Satz 5 
erst beginnt, wenn die Unterlagen vollständig sind. 
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Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder an der inhaltlichen Richtigkeit der vor-
gelegten Unterlagen, so kann die Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern, soweit un-
bedingt geboten, die antragstellende Person auffordern, weitere Unterlagen, insbesondere 
beglaubigte Kopien, vorzulegen; sie kann sich auch an die zuständige Stelle wenden. Über 
den Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Vorlage der vollständigen Unterlagen zu 
entscheiden; die Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern kann die Frist gegenüber 
dem Antragsteller einmal um bis zu einen Monat verlängern. Die Fristverlängerung und 
deren Ende sind ausreichend zu begründen und dem Antragsteller vor Ablauf der ursprüng-
lichen Frist mitzuteilen. Der Antrag gilt als genehmigt, wenn über ihn nicht innerhalb der 
nach Satz 5 maßgeblichen Frist entschieden worden ist. 
 
(2) Auf Antrag ist in die Liste der Bauvorlageberechtigten einzutragen, wer über einen 
auswärtigen Hochschulabschluss verfügt, der den in Absatz 1 Nummer 1 genannten 
Anforderungen gleichwertig ist, und die Anforderung des Absatzes 1 Nummer 2 erfüllt. 
 
(3)  In die Liste nach Absatz 1 wird auch eingetragen, wer 
 

1. in Bezug auf die Studienanforderungen einen Ausbildungsnachweis nach Artikel 11 
der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Sep-
tember 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 
30.9.2005, S. 229) besitzt, soweit diese in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem diesem durch Abkommen gleichgestellten Staat erforderlich sind, 
um in dessen Hoheitsgebiet die Erlaubnis zur Aufnahme und Ausübung dieses Berufes 
zu erhalten, 

 
2. einen den Anforderungen nach Artikel 13 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie 2005/36/EG 

genügenden Ausbildungsnachweis besitzt und 
 
3. eine den Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 vergleichbare, berufsprakti-

sche Tätigkeit nachweisen kann. 
 
 Satz 1 gilt auch für Antragsteller, die 
 

1. diesen Beruf ein Jahr lang vollzeitbeschäftigt oder während einer entsprechenden 
Gesamtdauer in Teilzeit während der vorhergehenden zehn Jahre in Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder einem gleichgestellten Staat ausgeübt haben, sofern der 
Beruf im Niederlassungsmitgliedstaat nicht reglementiert ist, 

 
2. im Besitz eines Befähigungs- oder Ausbildungsnachweises sind, der den Anforderun-

gen nach Artikel 13 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie 2005/36/EG genügt und 
 
3. keine wesentlichen Unterschiede gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bestehen. 

 
(4) Einer Eintragung nach Absatz 1 oder Absatz 2 bedarf es nicht, wenn der Antragsteller 
aufgrund einer Regelung eines anderen Landes bauvorlageberechtigt ist. 
 
(5) § 17 des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes findet Anwendung. 

 
§ 65b 

Eintragungsverfahren für Antragstellende nach § 65a Absatz 3 
 

(1) Für die Form des Antrags auf Eintragung, die einzureichenden Unterlagen sowie das 
diesbezügliche Verfahren gelten §§ 12 und 13 des Berufsqualifikationsfeststellungsgeset-
zes. 
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(2) Antragsteller haben Unterlagen nach Artikel 50 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG in 
Verbindung mit deren Anhang VII Nummer 1 Buchstabe a und b Satz 1 sowie auf Anforde-
rung nach Anhang VII Nummer 1 Buchstabe b Satz 2 dieser Richtlinie vorzulegen. Geben 
sie an, hierzu nicht in der Lage zu sein, wendet sich die Ingenieurkammer Mecklenburg-
Vorpommern zur Beschaffung der erforderlichen Unterlagen an die Kontaktstelle, die zu-
ständige Behörde oder eine Ausbildungsstelle. Bei Ausbildungsnachweisen gemäß Artikel 
50 Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG kann die Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpom-
mern bei berechtigten Zweifeln von der zuständigen Stelle des Ausstellungsstaates die 
Überprüfung der Kriterien gemäß Artikel 50 Absatz 3 Buchstabe a bis c der Richtlinie 
2005/36/EG verlangen. Waren Antragsteller bereits in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder einem gleichgestellten Staat tätig, kann die Ingenieurkammer Meck-
lenburg-Vorpommern im Fall berechtigter Zweifel von der im Herkunftsstaat zuständigen 
Behörde eine Bestätigung der Tatsache verlangen, dass die Ausübung dieses Berufes nicht 
aufgrund schwerwiegenden standeswidrigen Verhaltens oder einer Verurteilung wegen 
strafbarer Handlungen untersagt worden ist. Im Übrigen finden die Vorschriften des Artikels 
50 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG in Verbindung mit deren Anhang VII Nummer 1 
Buchstabe d, e, f und g Anwendung. Die auf Verlangen übermittelten Unterlagen und Be-
scheinigungen dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als drei Monate sein. Der Informations-
austausch erfolgt über das Binnenmarkt-Informationssystem (IMI). 

 
(3) Über die Eintragung in die Liste nach § 65a Absatz 1 ist eine Bescheinigung auszustel-
len. 
 
Die Liste enthält folgende Angaben: 
 

1. Zeitpunkt der Eintragung 
 
2. Familienname, Geburtsname und Vornamen 
 
3. Geburtsdatum, Geburtsort und Geschlecht 
 
4. Akademische Grade und Titel 
 
5. Ladungsfähige Adresse 

 
Die Liste enthält darüber hinaus Angaben über die Staatsangehörigkeit der Antragsteller 
und den Staat, in dem sie ihre Berufsqualifikationen erworben haben. Wesentliche Ände-
rungen gegenüber der nach Satz 2 bescheinigten Situation sind der Ingenieurkammer 
Mecklenburg-Vorpommern unverzüglich mitzuteilen.  

 
(4) Kann eine Eintragung in die Liste nicht erfolgen, weil der Antragsteller die Vorausset-
zungen des § 65a Absatz 3 nicht erfüllt, ist dies durch Bescheid nach § 10 des Berufsqua-
lifikationsfeststellungsgesetzes festzustellen. 
 

§ 65c 
Ausgleichsmaßnahmen 

 
(1) Antragsteller, die nicht in die Liste nach § 65a Absatz 2 oder Absatz 3 eingetragen wer-
den können, weil sie aufgrund von wesentlichen Unterschieden nicht über eine gleichwer-
tige Berufsqualifikation verfügen und die über einen Ausbildungsnachweis verfügen, der 
dem Berufsqualifikationsniveau nach Artikel 11 Buchstaben b, c, d oder e der Richtlinie 
2005/36/EG entspricht, können einen höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang absol-
vieren oder eine Eignungsprüfung ablegen. Beantragt ein Inhaber einer Berufsqualifikation 
gemäß Artikel 11 Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG die Anerkennung seiner Berufs-
qualifikationen und ist die erforderliche Berufsqualifikation unter Artikel 11 Buchstabe d der 
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Richtlinie 2005/36/EG eingestuft, so kann die Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern 
sowohl einen Anpassungslehrgang als auch eine Eignungsprüfung vorschreiben. 
 
(2) Die Einzelheiten zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen werden durch Satzung 
der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern festgelegt. Die Satzung bedarf, abwei-
chend von § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 15 in Verbindung mit Absatz 4 des Architekten- 
und Ingenieurgesetzes, der Genehmigung der für die Ingenieurkammer Mecklenburg-Vor-
pommern zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde. 
 
(3) Die Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern kann mit anderen zuständigen Stellen 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland länderübergreifende Vereinbarungen zur Durch-
führung von Ausgleichsmaßnahmen schließen. Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung 
der für die Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern zuständigen Rechtsaufsichtsbe-
hörde.  
 

§ 65d 
Vorübergehende und gelegentliche Dienstleistungserbringung von 

bauvorlageberechtigten Ingenieuren, Anzeigeverfahren 
 

 
(1) Dienstleister, die nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 zur vorübergehenden und gele-
gentlichen Erstellung von Bauvorlagen berechtigt sind, sind in ein entsprechendes Ver-
zeichnis der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern einzutragen. 
 
(2) Ein Dienstleister hat das erstmalige Erbringen von Dienstleistungen zuvor der Ingeni-
eurkammer Mecklenburg-Vorpommern in Textform anzuzeigen. Einer Anzeige nach Satz 1 
bedarf es nicht, wenn der Dienstleister bereits aufgrund einer Regelung eines anderen Lan-
des zur Dienstleistungserbringung berechtigt ist. Zusammen mit der Anzeige sind folgende 
Unterlagen vorzulegen: 
 

1. ein Identitätsnachweis, 
 
2. eine Bescheinigung, dass er in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 

diesem durch Abkommen gleichgestellten Staat rechtmäßig zur Ausübung der betref-
fenden Tätigkeit niedergelassen ist und ihm die Ausübung dieser Tätigkeit zum Zeit-
punkt der Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist, 

 
3. ein Berufsqualifikationsnachweis, 
 
4. in den in § 65a Absatz 3 Satz 2 genannten Fällen ein Nachweis in beliebiger Form 

darüber, dass der Dienstleister die betreffende Tätigkeit mindestens ein Jahr während 
der vorhergehenden zehn Jahre ausgeübt hat, sofern der Beruf im 
Niederlassungsmitgliedstaat nicht reglementiert ist und 

 
5. ein Nachweis über den Versicherungsschutz. 

 
Die §§ 12 und 13 des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes sind anzuwenden. 

 
(3) Die Vorlage der Meldung nach Absatz 2 berechtigt den Dienstleister zur Erstellung von 
Bauvorlagen. Der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern steht es frei, die Unterlagen 
nach Absatz 2 Satz 3 nachzuprüfen. Die Erstellung von Bauvorlagen ist dem Dienstleister 
zu untersagen, wenn der Dienstleister nicht zur Ausübung desselben Berufs rechtmäßig in 
einem Mitgliedstaat niedergelassen ist, ihm die Ausübung dieser Tätigkeit nach der Anzeige 
untersagt wird oder die Voraussetzungen des § 65a Absatz 3 Satz 2 nicht erfüllt. In diesem 
Fall ist dem Dienstleister die Möglichkeit einzuräumen fehlende Kenntnisse, Fähigkeiten 
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und Kompetenzen durch einen Anpassungslehrgang zu erwerben oder durch eine Eig-
nungsprüfung nachzuweisen. Ist der Dienstleister zur Ausübung desselben Berufs recht-
mäßig in einem Mitgliedstaat niedergelassen oder erfüllt er die Voraussetzungen des § 65a 
Absatz 3 Satz 2, so darf ihm die Erstellung von Bauvorlagen nicht aufgrund seiner Berufs-
qualifikation beschränkt werden. Für die Bestimmung desselben Berufs im Sinne dieses 
Absatzes gilt das gestufte System des § 65. 

 
(4) Das Recht zur Führung der Berufsbezeichnung des Niederlassungsstaats nach Artikel 
7 Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG bleibt unberührt. Die Berufsbezeichnung ist dann so 
zu führen, dass keine Verwechslung mit einer inländischen Berufsbezeichnung möglich ist. 
 
(5) Auswärtige bauvorlageberechtigte Ingenieure haben die Berufspflichten zu beachten. 
Sie sind hierfür wie Mitglieder der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern zu behan-
deln. Die Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern stellt über die Eintragung in das Ver-
zeichnis nach Absatz 1 Satz 1 eine auf fünf Jahre befristete Bescheinigung aus, die auf 
Antrag verlängert werden kann. Durch die Eintragung in das Verzeichnis darf das Erbringen 
der Dienstleistungen nicht verzögert, erschwert oder verteuert werden. 
 
(6) § 17 des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes findet Anwendung.  
 

10. § 66 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „§ 65 Absatz 2 Nummer 1, 2 und 4“ durch die  
Wörter „§ 65 Absatz 2 Nummer 1 und 2, Absatz 3“ 
ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 5 werden die Wörter „gilt § 65 Absatz 4 bis 6 entsprechend“ durch die  
    Wörter „gilt § 65d entsprechend“ ersetzt. 
 

11. § 69 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„Werden die Mängel innerhalb der Frist nicht behoben, gilt der Antrag als zurückgenom-
men, wenn der Antragsteller auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden ist.“ 
 

12. In § 75 Satz 4 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „71“ ersetzt. 
 

13.  § 85 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 
 
b) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 
  

„4. die Zuständigkeit für die vorhabenbezogene Bauartgenehmigung nach § 16a Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 und den Verzicht darauf im Einzelfall nach § 16a Absatz 4 sowie 
die Entscheidungen über Zustimmungen im Einzelfall nach § 20 ganz oder teilweise auf 
andere Stellen zu übertragen.“ 

 
14. § 86 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„3. die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung von Kinderspielplät-
zen (§ 8 Absatz 2) und die Höhe der Geldbeträge für die Ablösung der Kinderspielplätze,“  
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15. In § 87 wird wie folgt geändert 
 

a)   Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

 „Verfahren, die vor Inkrafttreten einer Änderung dieses Gesetzes eingeleitet wurden,  
 werden nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften abgeschlossen. Auf Vorhaben,  
 für die vor Inkrafttreten einer Änderung dieses Gesetzes ein Verfahren eingeleitet  
 wurde, sind die geänderten materiell-rechtlichen Vorschriften nur anzuwenden, soweit  
           sie für den Bauherrn eine günstigere Regelung enthalten.“ 

 
b)    Es wird folgender Absatz 5 angefügt: 
 

“Die in der Anlage bestimmten Ausbildungsanforderungen gelten nicht für Personen, 
die am … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens des Gesetzes] ihr Studium bereits be-
gonnen haben. § 65 ist in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung anzuwen-
den.“ 

 
16. Folgende Anlage wird angefügt: 
 

„Anlage 1 (zu § 65 Absatz 3 Nummer 3, § 65a Absatz 1 Nummer 1)  
 

Leitlinien zu Ausbildungsinhalten 
 
Allgemeines 
 
Die theoretischen und praktischen Inhalte des Studiums müssen auf die umfassenden 
Berufsaufgaben sowie auf die beruflichen Fähigkeiten und Tätigkeiten von Bauingenieu-
ren ausgerichtet sein. Die Tätigkeit von Bauingenieuren umfasst im Wesentlichen die Pla-
nung, den Entwurf, die Konstruktion, die Ausführung, die Instandhaltung, den Betrieb und 
den Rückbau von Gebäuden und baulichen Anlagen jeder Art, insbesondere in den Be-
reichen des Hoch-, Verkehrs-, Tief- und Wasserbaus. 
 
Inhaltliche Anforderungen an das Studium des Bauingenieurwesens 
 
Im Rahmen eines hauptsächlich auf das Bauingenieurwesen ausgerichteten Studien-
gangs mit der Bezeichnung „Bauingenieurwesen“ oder entsprechenden Studiengängen 
von mit mindestens drei Studienjahren (entspricht 180 ECTS-Leistungspunkten) müssen 
mindestens 135 ECTS-Punkte in Studienfächern erworben werden, die dem Bauwesen 
zugeordnet werden können. 
 
Hierzu gehören: 
1. Studienfächer, die ein fundiertes Grundlagenwissen im thematisch-naturwissen-schaft-

lichen Bereich vermitteln: insbesondere Höhere Mathematik, technische Mechanik, 
Bauphysik, Bauchemie, und Baustoffkunde und Technisches Darstellen, 

2. Studienfächer, die allgemeine fachspezifische Grundlagen des Bauingenieurwesens 
vermitteln: insbesondere Baukonstruktion/ Objektplanung Gebäude, Tragwerkspla-
nung, Bauinformatik/ Geoinformatik, Digitales Bauen, numerische Modellierung, Geo-
technik, Bodenmechanik und Geodäsie, 

3. Studienfächer, die spezifische Kenntnisse des konstruktiven Ingenieurbaus vermitteln: 
insbesondere Baustatik, Massivbau (Beton-, Stahlbeton- und Mauerwerksbau), Stahl- 
und Metallbau, Holzbau, Verbundbau, Glasbau und Kunststoffe, Brückenbau, 

4. Studienfächer, die vertiefte Kenntnisse in bauingenieurspezifischen Spezialbereichen 
vermitteln: insbesondere Wasserwirtschaft, Wasserbau, Siedlungswasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft und Altlasten, Verkehrsplanung, öffentliche Verkehrssysteme und 
Verkehrswege (Straße, Schiene) Straßenwesen, 
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5. Studienfächer, die vertiefte Kenntnisse des Baumanagements vermitteln: insbesondere 
Bauprojektmanagement, Bauprozessmanagement und Baubetriebswirtschaft, Baupla-
nungsmanagement, 

6. Studieninhalte, die weitere allgemeine Grundlagen vermitteln: insbesondere Baurecht 
(Planungsrecht, Ordnungsrecht, Zivilrecht (Verträge, Haftung), Bauen im Bestand, 
Ökologie, Fremdsprachen (Fachwortschatz) und technische Gebäudeausrüstung. 

 
Der Anteil der Studienfächer in den Nummern 1 bis 4 muss dabei mindestens 110 ECTS-
Punkte betragen. 
 

 Artikel 3  
Änderung des Architekten- und Ingenieurgesetzes 

 
 

Das Gesetz zur Neufassung des Architekten- und Ingenieurrechts des Landes Mecklenburg-
Vorpommern vom 18. November 2009 (GVOBl. M-V S. 646), das zuletzt durch das Gesetz 
vom 19. März 2021 (GVOBl. M-V S. 270, S. 1006) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 2 wird wie folgt geändert: 
 
    a) In Absatz 1 wird nach Satz 3 folgender Satz eingefügt: 
 

„Die Berufsbezeichnung „Architekt“ oder „Stadtplaner“ darf auch führen, wer unter dieser 
Berufsbezeichnung in die Architektenliste oder Stadtplanerliste in einem anderen Bun-
desland eingetragen ist.“ 
 

    b) In Absatz 5 Satz 4 und 5 werden jeweils die Wörter „oder überwiegend“ gestrichen. 
 
2. § 9 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 9 Bauvorlageberechtigte 
 
Die Anforderungen an die in die Liste oder das Verzeichnis der bauvorlageberechtigten 
Ingenieure oder in das Verzeichnis der Dienstleister Einzutragenden ergeben sich aus den 
§§ 65 bis 65d der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern.“ 
 

3. In § 15 Absatz 2 Satz 2 werden vor den Wörtern „der bauvorlageberechtigten Ingenieure“  
die Wörter „oder das Verzeichnis“ eingeführt. 

 
 

Artikel 4  
Inkrafttreten 

 
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Monatsersten des auf die Verkün-

dung folgenden Monats in Kraft. 
 

(2) Artikel 2 Nummer 7 und Nummer 11 treten am ersten Tag des vierten auf die Verkün-
dung folgenden Kalendermonats in Kraft. 

 
 
Schwerin, den…… 
 
Die Ministerpräsidentin     Der Minister für Inneres, Bau 
                 und Digitalisierung 
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  Manuela Schwesig        Christian Pegel      
 
 
 
 

Begründung 
 

Gesetz zur Änderung des Bauproduktenmarktüberwachungsgesetzes, der Landesbau-
ordnung und des Architekten- und Ingenieurgesetzes 

 
Allgemeiner Teil 
 
Aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten sowie zur Änderung 
der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 
(ABl. L 169 vom 25. Juni 2019, S. 1), die am 15.07.2019 in Kraft getreten ist und seit dem 
16.07.2021 vollständig gilt, werden Änderungen im Zuständigkeitsrecht der Länder erforder-
lich. Denn das Gesetz zur Durchführung der Marktüberwachung von harmonisierten Baupro-
dukten (BauPMG M-V) benennt die Vorschriften, in denen die Aufgaben und Befugnisse der 
Marktüberwachungsbehörden in Bezug auf nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 harmoni-
sierten Bauprodukte geregelt sind. Zu diesen Vorschriften gehören bisher die Regelungen des 
Produktsicherheitsgesetzes zur Marktüberwachung. 
 
Das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) wurde durch den Bundesgesetzgeber im Rahmen 
des "Gesetzes zur Anpassung des Produktsicherheitsgesetzes und zur Neuordnung des 
Rechts der überwachungsbedürftigen Anlagen" vom 27. Juli 2021 (BGBl. I, S. 3146 ff.) novel-
liert. Damit kam der nationale Gesetzgeber seinem Gesetzgebungsauftrag aus der Marktüber-
wachungsverordnung (EU) 2019/1020 nach. Die Regelungen zur Marktüberwachung wurden 
aus Gründen der Rechtsklarheit und der Anwenderfreundlichkeit aus dem Produktsicherheits-
gesetz heraus in ein neues "Gesetz zur Marktüberwachung und zur Sicherstellung der Kon-
formität von Produkten (Marktüberwachungsgesetz - MüG)" überführt. Durch den Erlass des 
MüG werden Anpassungen im BauPMG M-V nötig. 
 
Das Vertragsverletzungsverfahrens [VVV 2018/2291: Regelungen zur Bauvorlageberechti-
gung in der Musterbauordnung (MBO) und in den Ländern] wegen unzureichender Richtli-
nienumsetzung der Richtlinie EG 2005/36 soll einvernehmlich beigelegt werden. Einen die Kri-
tikpunkte aufgreifenden und von der Europäischen Kommission (KOM) akzeptierten Vorschlag 
zur Änderung der MBO hat die Bauministerkonferenz (BMK) anlässlich ihrer 140. Sitzung im 
September 2022 beschlossenen. Gleichzeitig wurden die Länder von der BMK aufgefordert 
ihre bestehenden Zeitpläne zur Umsetzung der Änderungen unverzüglich dem BMWK und der 
KOM mitzuteilen. Nach Informationen von Mitte Dezember 2022 soll das eingeleitete Notifizie-
rungsverfahren für die mit dem BMK-Beschluss geänderte Fassung der Musterbauordnung 
nicht abgewartet werden; es werde seitens der KOM davon ausgegangen, dass die notwendi-
gen Gesetzgebungsverfahren in den Landtagen im 1./2. Quartal des Jahres 2023 eingeleitet 
werden. Andernfalls steht die Fortführung des VVV mit ggf. entsprechenden Zwangsgeldern 
zu Lasten der Länder (in Millionenhöhe) im Raum, die die Vorgaben nicht umsetzen. Nach 
Spätherbst 2023 fragt die Europäische Kommission zum Ende des ersten Quartals 2024 er-
neut den Umsetzungstand in den Ländern ab. 
 
Hauptkritikpunkt der KOM war das Erfordernis der zweijährigen Berufserfahrung für die Bau-
vorlageberechtigung (§ 65 MBO). Zudem rügte die KOM die bei der vorübergehenden Dienst-
leistungserbringung in der MBO vorgesehene ex-ante Prüfung der Qualifikation (§ 65d MBO) 
und die fehlende Wahlmöglichkeit zwischen den vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen im 
Rahmen der Berufsanerkennung (§ 65c MBO). 
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Im dem gefundenen Kompromiss wurde der Hauptkritikpunkt seitens der KOM nicht weiter 
aufrechterhalten. Im Gegenzug dafür wird zusätzlich das Verzeichnis der Bauvorlageberech-
tigten eingeführt. Die in das neue Verzeichnis der Bauvorlageberechtigten Einzutragenden 
verfügen, anders als die in die Liste der Bauvorlageberechtigten Einzutragenden, nicht über 
eine zweijährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäuden; ihre 
Bauvorlageberechtigung wurde daher auf bestimmte Vorhaben nach § 65 Absatz 3 Nummer 
1 beschränkt. 
 
Rechtfolge der Eintragung in die Liste der Bauvorlageberechtigten ist die Pflichtmitgliedschaft 
in der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern. Die Rechtsfolge der Eintragung in das 
Verzeichnis der Bauvorlageberechtigten nach § 65 Absatz 4 LBauO M-V neu soll ebenfalls die 
Pflichtmitgliedschaft in der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern durch entsprechende 
Erweiterung von § 15 Absatz 2 Satz 2 Architekten- und Ingenieurgesetz Mecklenburg-Vorpom-
mern (ArchIngG M-V) sein.   
 
Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1: Änderung des Bauproduktenmarktüberwachungsgesetzes 
 
I. Allgemeines 
 
Nicht jede Vorschrift des Gesetzes zur Marktüberwachung und zur Sicherstellung der Konfor-
mität von Produkten (Marktüberwachungsgesetz - MüG findet auf die Marktüberwachung har-
monisierter Bauprodukte Anwendung. Aufgrund der Allgemeinstellung des MüG ist die An-
wendbarkeit bzw. Nichtanwendbarkeit nicht ohne Weiteres aus dem Wortlaut des Gesetzes 
zu erkennen. Dennoch muss im BauPMG M-V nicht die Anwendbarkeit der Vorschriften ein-
zeln aufgelistet werden. Der generelle Verweis auf das MüG im BauPMG M-V genügt. Die 
Anwendbarkeit der Vorschriften des MüG im Bereich der Marktüberwachung harmonisierter 
Bauprodukte wurde in der 227. Sitzung der Fachkommission Bautechnik beraten und be-
schlossen. 
 
Die notwendigen Änderungen betreffen § 2 Absatz 1 Nummern 1 und 2 und § 3 Absatz 2 Satz 
2 des BauPMG M-V.  
 
Weitere Änderungen werden nicht erforderlich. Denn das Marktüberwachungsgesetz greift 
nicht in die von den Mitgliedstaaten der EU zu regelnde Behördenstruktur ein. In § 1, der den 
Aufbau der Marktüberwachungsbehörden betrifft, sind daher keine Änderungen vorzunehmen. 
Durch das MüG wird zudem keine Marktüberwachungsbehörde neu eingerichtet. Die in Artikel 
10 Absatz 3 Verordnung (EU) 2019/1020 und § 14 MüG von den Mitgliedstaaten einzurich-
tende zentrale Verbindungsstelle ist keine Marktüberwachungsbehörde. Des Weiteren ist de-
ren Einrichtung nicht sektorspezifisch für bestimmte Produktbereiche vorzunehmen. 
 
Die vorgesehenen Änderungen des BauPMG M-V sind rein redaktionelle Anpassungen. Da 
die Regelungen zur Marktüberwachung nunmehr vom Produktsicherheitsgesetz in das MüG 
überführt wurden und im Produktsicherheitsgesetz lediglich spezifische Regelungen der 
Marktüberwachung im Anwendungsbereich des ProdSG verbleiben, wie z.B. die Stichproben-
regelung sowie Informationsverpflichtungen in Zusammenhang mit dem GS-Zeichen, muss 
das BauPMG M-V insofern redaktionell angepasst werden. Konkret müssen die Verweise auf 
das ProdSG durch die Verweise auf das MüG ersetzt werden. 
 
II. Zu den Änderungen im Einzelnen 
 
1. Zu Nummer 1 - § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
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§ 2 Absatz 1 benennt die Aufgaben der Marktüberwachungsbehörden in Bezug auf nach der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 harmonisierte Bauprodukte.  
 
Seit dem 16.07.2021 sind die Aufgaben der Marktüberwachung in der Verordnung (EU) 
2019/1020 geregelt. Das MüG dient ihrer Durchführung und trat ebenfalls am 16.07.2021 in 
Kraft. Die zuvor im Produktsicherheitsgesetz enthaltenen Vorschriften zur Marktüberwachung 
finden sich nunmehr im MüG wieder.  
 
Somit ist bei der Benennung der Aufgaben neben den Vorschriften der Verordnung (EU) 
2019/1020 in § 2 Absatz 1 Nummer 1 und das MüG in § 2 Absatz 1 Nummer 2 anstelle des 
Produktsicherheitsgesetzes aufzuführen. Das BauPMG M-V wird daher nur redaktionell ange-
passt, d.h. der Begriff "Produktsicherheitsgesetz" wird durch "Gesetz zur Marktüberwachung 
und zur Sicherstellung der Konformität (Marktüberwachungsgesetz -MüG)" ersetzt. 
Dass sich das BauPMG M-V nur auf die Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte be-
zieht, ist bereits durch die Überschrift des Abschnitts in der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
klargestellt. 
 
2. Zu Nummer 2 - § 3 Absatz 2 Satz 2 

 
§ 3 Absatz 2 Satz 2 enthält eine Auflistung der möglichen Maßnahmen, die die gemeinsame 
Marktüberwachungsbehörde, soweit sie zuständig ist, ergreifen kann. Durch die Auslagerung 
der Vorschriften über die Marktüberwachung aus dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) her-
aus in das Marktüberwachungsgesetz (MüG) ist eine Änderung erforderlich.  
 
Hierbei wird auf die konkrete Bezeichnung einzelner Vorschriften verzichtet. Es werden die 
drei Rechtsvorschriften aufgeführt, die Maßnahmen der Marktüberwachungsbehörden regeln. 
Neben der Verordnung (EU) 2019/1020 sind dies die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und das 
MüG.  
 
Die Maßnahmen, die die gemeinsame Marktüberwachungsbehörde in den Fällen ihrer Zustän-
digkeit ergreifen kann, entsprechen den Maßnahmen der anderen Marktüberwachungsbehör-
den, die im BauPMG M-V keine nähere Regelung erfahren. Beispiele für die den Marktüber-
wachungsbehörden zustehenden Maßnahmen sind die an Wirtschaftsakteure gerichtete Auf-
forderung zu Korrekturmaßnahmen, die Einschränkung oder Untersagung der Bereitstellung 
von Bauprodukten auf dem Markt, Rücknahme vom Markt, Rückruf eines auf dem Markt be-
reitgestellten Bauprodukts und die Warnung der Öffentlichkeit. Die allgemeine Bezugnahme 
auf die den Marktüberwachungsbehörden zustehenden Maßnahmen nach Rechtsvorschriften, 
die zuvor bereits in § 2 Absatz 1 aufgeführt sind, greift die gleiche Systematik auf, die auch 
der Befugniszuweisung in § 2 Absatz 2 zugrunde liegt. 
 
Zu Artikel 2: Änderung der Landesbauordnung  
 
I. Allgemeines 
 
Der Umsetzungsbedarf zur Beilegung des Vertragsverletzungsverfahrens wird darüber hinaus 
neben redaktionellen Folgeänderungen u.a. zum Anlass genommen Beiträge zur Energie-
wende infolge des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine aufzunehmen: 
 

- Außeneinheiten von Wärmepumpen lösen bei einer Höhe bis 2 m und einer Breite bis 3 m 
keine Abstandsflächen aus. Damit wird die Bedeutung von Anlagen zur Nutzung erneuer-
barer Energien betont. Sie beseitigt Rechtsunsicherheiten und schafft Planungsklarheit für 
Bauherrschaft und Entwurfsverfassende (§ 6 Absatz 8 Satz 1 Nummer 3 neu LBauO M-V).  
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- Die Pflicht zur Herstellung von Spielplätzen für Kleinkinder kann durch ein von der Ge-
meinde dahingehend zweckgebunden zu verwendenden Geldbetrag abgelöst werden (§ 8 
Absatz 2 und Absätze 3 bis 5 neu LBauO M-V). 

 
- Solarthermie - und Photovoltaikanlagen auf Dächern können infolge geringerer Abstände 

insbesondere auf Reihen- und Doppelhäusern größer dimensioniert werden. Der Verzicht 
oder gestaffelt geringere Abstände bedingen allerdings zur Vermeidung von Brandübertra-
gungen bestimmte Ausführungen der dies ermöglichenden Wände (§ 32 Absatz 5 MBO 
neu). Die Abstände für Solaranlagen unterstützen damit das Ziel auf möglichst vielen Dä-
chern Solaranlagen zu installieren. 

 
- Die Verpflichtung notwendige Stellplätze aufzustocken entfällt, wenn bei einem Gebäude 

Wohnungen geteilt oder Wohnraum durch Umnutzung, durch Aufstocken des Gebäudes 
oder durch Ausbau des Dachraums geschaffen wird (§ 49 Absatz 1 Satz 2 LBauO M-V 
neu). 

 
- Der Dachgeschossausbau im Innenbereich nach § 34 BauGB wird im Genehmigungsfrei-

stellungsverfahren ermöglicht (§ 62 Absatz 1  Nummer 2 LBauO M-V neu). 
 

- Modifikation der Genehmigungsfiktion im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren:  
  Die Überprüfung der Vollständigkeit der Antragsunterlagen erfolgt nicht mehr innerhalb     
  der Entscheidungsfrist von drei Monaten. Sie ist künftig zeitlich vorgelagert. Der  
  Fristbeginn setzt dadurch drei Wochen nach Eingang des Bauantrages oder der 
  nachgeforderten Unterlagen ein (§ 63 Absatz 2 Satz 1 und 2 LBauO M-V neu). 
 
- Die Verordnungsermächtigung in § 85 Absatz 4 wird zur Übertragung weiterer Aufgaben    
  auf das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) erweitert. 
 
- Die Ermächtigungsgrundlage für von der Gemeinde zu erlassende örtliche Bauvorschriften 

wird erweitert (§ 86 Absatz 1 Nummer 3 LBauO M-V). 
 
II. Zu den Änderungen im Einzelnen 
 
1. Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht): 
 
    Hier handelt es sich um redaktionelle Änderungen. 
 
2. Zu Nummer 2 (§ 6 Abstandsflächen, Abstände) 
 

Wärmepumpen mit einer Höhe von bis zu zwei Metern und mit maximal drei Metern 
Länge dürfen in den Abstandsflächen von Gebäuden und zur Nachbargrenze stehen und 
lösen selbst keine Abstandsflächen aus. Mit erfasst sind Fundamente und Einhausungen. 
Anforderungen aus dem Bauplanungsrecht und dem Immissionsschutzrecht müssen bei 
der Standortwahl weiterhin beachtet werden. 

 
3. Zu Nummer 3 (§ 8 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze)  

Die Regelungen zu Kinderspielplätzen bedürfen einer zeitgemäßen Anpassung. 
Mit Streichung von Satz 2 in Absatz 2 bleibt die Herstellungspflicht des Bauherrn im Inte-
resse der Kinder und ihrer Bedürfnisse uneingeschränkt erhalten. Sie kann durch Zahlung 
eines Geldbetrages an die Gemeinde abgelöst werden (sh. Absatz 4). Im Gegenzug ist die 
Gemeinde verpflichtet den Geldbetrag zur Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung, 
die Instandsetzung oder die Modernisierung bestehender Kinderspielplätze zu verwenden 
(sh. Absatz 5). 
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Der Gesetzentwurf soll in § 49 Absatz 1 (Stellplätze, Garagen und Abstellplätze für Fahrrä-
der) um folgenden Satz 2 ergänzt werden: 
„Die Verpflichtung nach Satz 1 entfällt, wenn bei einem rechtmäßig bestehenden Gebäude 
Wohnungen geteilt oder Wohnraum durch Nutzungsänderung, durch Aufstocken des Ge-
bäudes oder durch Ausbau des Dachraums geschaffen wird.“ 
 
Diesen Gedanken greift § 8 Absatz 3 neu entsprechend auf. Über den Verweis in Satz 2 
auf Absatz 2 Satz 2 kann auch hier die Herstellung von Spielplätzen für Kleinkinder gleich-
wohl verlangt werden, wenn dies die Gesundheit und der Schutz der Kinder es erfordern. 

Die Gemeinde kann mit dem Bauherrn vereinbaren, dass die Herstellungspflicht ganz oder 
teilweise durch Zahlung eines Geldbetrages abgelöst wird.  Hinsichtlich der Form dieser 
Vereinbarung bestimmt Absatz 4, dass dies einen öffentlich-rechtlichen Vertrag sein muss. 
Satz 2 bestimmt, dass der Anspruch der Gemeinde auf Zahlung des Ablösebetrages mit 
Baubeginn entsteht. 

Absatz 5 legt fest, wofür die Gemeinde den Ablösebetrag verwenden darf.  
 
4. Zu Nummer 4 (§ 32 Dächer) 
 

Die Umstrukturierung des Absatzes 5 Satz 2 erfolgt mit dem Ziel, für Solaranlagen (Photo-
voltaikanlagen, Solarthermieanlagen) einen geringeren Abstand zu Brandwänden vorzu-
schreiben, wenn dies aus Brandschutzgründen gerechtfertigt werden kann. Dazu wird die 
Aufzählung neu strukturiert und die Reihenfolge geändert. Für Dachflächenfenster, Ober-
lichte, Lichtkuppeln und Öffnungen sowie für Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten 
bleiben die Anforderungen unverändert. Für Solaranlagen werden partiell geringere Ab-
stände zugelassen als bisher. 
 
Die Anforderung in Satz 2 dient der ausreichend langen Verhinderung der Brandweiterlei-
tung auf ein anderes Gebäude in Fällen, in denen Solaranlagen in Brand geraten. Satz 2 
sieht deshalb Abstände von Solaranlagen zu Brandwänden und Wänden anstelle von 
Brandwänden vor. Keinen Abstand müssen Solaranlagen einhalten, wenn sie durch diese 
Wände gegen Brandübertragung geschützt sind. Werden beispielsweise bei Gebäuden der 
Gebäudeklasse 4 und 5 Brandwände 30 cm über Dach geführt sind Solaranlagen gegen 
Brandübertragung geschützt, wenn sie die Brandwände nicht überragen, sie also höchs-
tens 30 cm über der Bedachung installiert sind.  

Werden Brandwände bzw. Wände anstelle von Brandwänden dagegen nur unter die Dach-
haut geführt oder in Höhe der Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden feuer-
beständigen Platte aus nichtbrennbaren Baustoffen abgeschlossen, werden Abstände für 
Solaranlagen erforderlich. Dies gilt auch für dachintegrierte Solaranlagen. Die Abstände 
sind zwischen den Außenseiten von Solaranlagen und Brandwänden zu messen.  
Unter den Voraussetzungen von Nummer 2 genügt für Solaranlagen ein Abstand von 0,5 
m, weil von ihnen eine geringere Brandweiterleitungsgefahr als von höher aufgeständerten 
Solaranlagen ausgeht, da ein Überlaufen einer nicht über Dach geführten Brandwand sei-
tens der Feuerwehren kontrolliert bzw. verhindert werden kann.  

Auf einen Mindestabstand von 50 cm zu einer Brandwand kann in diesen Fällen nicht ver-
zichtet werden. Der Feuerwehr muss es ermöglicht werden, ein Dach für wirksame Lösch-
arbeiten zu öffnen. Die Einsatzpraxis zeigt, dass im Brandfall zwingend der obere Ab-
schluss der Brandwand kontrolliert werden muss um einer Ausbreitung von Feuer über die 
Brandwand hinweg vorzubeugen. Dies sollte weiterhin ohne Demontage der PV-Elemente 
möglich sein, da hier nur geschulte Fachkräfte eingesetzt werden können, über die die Feu-
erwehr nicht verfügt. 
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Nach Nummer 3 müssen höher als 30 cm über der Dachhaut aufgeständerten Solaranla-
gen, weiterhin ein Abstand von 1,25 m einhalten. Bei solchen Photovoltaikanlagen ist Ge-
fahr der Brandweiterleitung mit anderen Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen ver-
gleichbar. 

 
5. zu Nummer 5 (§ 49 Stellplätze, Garagen und Stellplätze für Fahrräder) 
 

Die Verpflichtung nach Satz 1 entfällt, wenn bei einem rechtmäßig bestehenden Gebäude 
Wohnungen geteilt oder Wohnraum durch Nutzungsänderung, durch Aufstocken des Ge-
bäudes oder durch Ausbau des Dachraums geschaffen wird.“ Dadurch soll die nachträgli-
che Herstellung von Wohnraum erleichtert werden.  
 

6. zu Nummer 6 (§ 62 Genehmigungsfreistellung) 
 

In § 62 Absatz 1 werden die Sätze 1 und 2 infolge der Ergänzung der Aufzählung in Satz 1 
neu strukturiert. Grundlegende inhaltliche Änderungen ergeben sich dabei für beide Sätze 
nicht.  
 
Nummer 1 in Satz 1 greift die Aufzählung des bisherigen Satzes 1 unverändert auf. 
 
Nummer 2 des Satzes 1 hat die Dachgeschossausbau zum Gegenstand. 
 
Bisher ist der Ausbau von Dachgeschossen zu Wohnzwecken nur im Bereich qualifizierter 
Bebauungspläne dem Genehmigungsfreistellungsverfahren zugewiesen, wenn er den 
Festsetzungen des für den Bereich maßgeblichen Bebauungsplans entspricht. Außerhalb 
von Bebauungsplangebieten ist dagegen ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren 
nach § 63 oder – soweit durch den Dachgeschossausbau das Gebäude zu einem Sonder-
bau wird – das reguläre Baugenehmigungsverfahren nach § 64 erforderlich. 

 
In Bereichen nach § 34 BauGB hat der Dachgeschossausbau regelmäßig keine Auswirkun-
gen auf das Tatbestandsmerkmal „Einfügen“ hinsichtlich des Maßes baulicher Nutzung, da 
sich die Kubatur des Gebäudes nicht wesentlich verändert. Damit ist das Risiko, dass ohne 
Prüfung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit des Dachgeschossausbaus städtebauli-
che Missstände verursacht oder verschärft werden, gering. Daher soll auch der Dachge-
schossausbau im unbeplanten Innenbereich durch Satz 1 Nummer 2 genehmigungsfrei ge-
stellt werden. 
 
Soweit die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit aus Sicht der Gemeinde zweifelhaft ist, kann 
sie nach Absatz 2 Nummer 4 ohne weitere Begründung in das vereinfachte Genehmigungs-
verfahren überleiten. In der relativen Vielzahl der unproblematischen Fälle könnte der Bau-
herr nach Absatz 3 dagegen einen Monat nach Einreichen vollständiger Unterlagen bei der 
Gemeinde mit der Ausführung seines Vorhabens beginnen. 

 
Den Belangen des Brandschutzes und der Standsicherheit wird dadurch entsprochen, dass 
auch im Genehmigungsfreistellungsverfahren bautechnische Nachweise zu erstellen und 
ggf. zu prüfen sind. 

 
Die Genehmigungsfreistellung gilt (nach Satz 2) nicht, wenn das Gebäude durch den Dach-
geschossausbau zu einem Sonderbau wird. In diesem Fall ist das Genehmigungsverfahren 
nach § 64 durchzuführen. 
 
Nummer 3 in Satz 1 dient der Umsetzung des Artikels 16 Abs. 6 der Richtlinie (EU) 
2018/2001, wonach das Repowering bestehender Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer 
Energien durch ein vereinfachtes, zügiges Verfahren erleichtert werden soll. 
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Durch die Änderung wird die Genehmigungsfreistellung auch für das Repowering von An-
lagen ermöglicht, die Sonderbauten sind, soweit die sonstigen Voraussetzungen des Ab-
satzes 2 erfüllt sind. Das betrifft vorrangig Windenergieanlagen mit einer Höhe von mehr 
als 30 m. 
 
Satz 2 stellt einleitend nunmehr an dieser Stelle statt an Ende von Satz 1 fest, dass bauliche 
Anlagen, die Sonderbauten sind oder - und dies ist neu - „werden“ vom Anwendungsbereich 
des Satzes 1 ausgeschlossen sind. Im ersten Halbsatz erfolgt zudem eine redaktionelle 
Anpassung an das Bundesimmissionsschutzgesetz. Es wird nunmehr auf dessen § 3 Ab-
satz 5a statt Absatz 5c in Bezug genommen. 
 

Ist der angemessene Sicherheitsabstand nicht bekannt und mit vertretbarem Aufwand auch 
nicht zu ermitteln, kann nach Satz 2 zweiter Halbsatz auch auf den sogenannten Achtungs-
abstand abgestellt werden. Der Achtungsabstand ist nach Nummer 3.1 des Leitfadens 
„Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung 
und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung – Umsetzung § 50 BIm-
SchG“ der Kommission für Anlagensicherheit zu ermitteln. Es handelt sich dabei um einen 
Abstand um einen Betriebsbereich, bei dessen Einhaltung unabhängig von den Besonder-
heiten des Einzelfalls eine Gefahrerhöhung im Fall eines Unfalls nicht mehr zu erwarten ist. 
Wird der Achtungsabstand eingehalten, kann daher regelmäßig davon ausgegangen wer-
den, dass durch die Ansiedlung von Schutzobjekten das Risiko eines schweren Unfalls we-
der vergrößert noch die Folgen eines solchen Unfalls verschlimmert werden. 

Da der Achtungsabstand regelmäßig nicht die Besonderheiten des jeweiligen Betriebsbe-
reichs und seiner Umgebung wie Umgang mit gefährlichen Stoffen im Produktionsprozess, 
technische Maßnahmen zur Verminderung des Unfallrisikos oder zur weiteren Begrenzung 
möglicher Unfallfolgen oder Möglichkeiten des Einsatzes von Hilfskräften berücksichtigt, ist 
er in den meisten Fällen deutlich größer als der angemessene Sicherheitsabstand, in Ein-
zelfällen kann aber auch der angemessene Sicherheitsanstand größer sein. 

Folge der Lage eines Schutzobjekts innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstands 
bzw. des Achtungsabstands ist nicht dessen Unzulässigkeit, sondern nach der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 20.12.2012, Az. 4 C 11/11) zunächst 
nur, dass die Bauaufsichtsbehörde im Rahmen einer nachvollziehenden Abwägung die Ge-
nehmigungsfähigkeit zu prüfen hat (auf die von der Fachkommission Städtebau der Baumi-
nisterkonferenz beschlossene Arbeitshilfe zur Berücksichtigung des Art. 13 Seveso-III-
Richtlinie im baurechtlichen Genehmigungsverfahren in der Umgebung von unter die Richt-
linie fallenden Betrieben wird hingewiesen). 
 
Folge der Herausnahme der in Satz 2 genannten Bauvorhaben ist, dass diese Bauvorhaben 
mindestens dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 63 unterliegen. Das be-
deutet zwar eine Abkehr von dem Grundsatz, dass die Genehmigungsfreistellung und das 
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren grundsätzlich für die gleichen Bauvorhaben gilt. 
Dies ist aber hinzunehmen, da andernfalls für die nach der Seveso-III-Richtlinie zu beurtei-
lenden Vorhaben ein eigenständiges Prüfverfahren hätte geschaffen werden müssen, des-
sen Zusammenspiel mit den Verfahren nach den §§ 62 bis 64 im Einzelfall zu Problemen 
hätte führen können. 
 

7. zu Nummer 7 (§ 63 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren) 
 

Die Genehmigungsfiktion nach § 63 Absatz 2 erfährt eine Modifikation.  
 
Die Frist für die Entscheidung beginnt nicht mehr wie bisher mit dem Eingang der vollstän-
digen Unterlagen. Die Frist für die Genehmigungsfiktion beginnt bei Vorliegen eines voll-
ständigen Bauantrags drei Wochen nach Zugang des Bauantrags bei der zuständigen un-
teren Bauaufsichtsbehörde (Satz 2 Buchstabe a). Verlangt die Bauaufsichtsbehörde die 
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Vervollständigung der Unterlagen, beginnt die dreimonatige Fiktionsfrist hingegen erst drei 
Wochen nach Vorlage der verlangten Unterlagen zu laufen (Satz 2 Buchstabe b). Die Dis-
kussion darüber, wann die Unterlagen vollständig sind und damit der Fristbeginn vorliegt, 
wird mit der neuen Regelung beendet werden. Die Zeitspanne vor Fristbeginn (Vorfrist) er-
möglicht die Überprüfung der eingereichten Unterlagen auf Vollständigkeit. Mit Fristbeginn 
stehen im Interesse der Sache und des Bauherrn somit drei Monate zur materiellen Bear-
beitung zur Verfügung. 
 
Ohne Nachforderung beginnt die Fiktionsfrist mit Ablauf der Vorfrist zu laufen.  
 
Werden Unterlagen innerhalb der Vorfrist nachgefordert, ermöglicht die auch hierfür vorge-
sehene Vorfrist die Prüfung dieser Unterlagen auf Vollständigkeit.   
 
Hat der Bauherr die Mängel nicht behoben und ist die mit der Nachforderung gesetzte Frist 
nach § 69 Absatz 2 Satz 2 neu abgelaufen, gilt der Antrag als zurückgenommen.  
 
Sind die Unterlagen dagegen nach der Nachforderung nunmehr vollständig, beginnt die 
Fiktionsfrist mit Ablauf der Vorfrist zu laufen.  
 
§ 63 Absatz 2 Satz 5 stellt klar, dass § 72 Absätze 3 und 4 im Falle der Genehmigungsfiktion 
nach § 63 Absatz 2 Satz 1 keine Anwendung finden. Angesichts des Fiktionseintritts kann 
die Baugenehmigung auch nicht mit Auflagen, Bedingungen und dem Vorbehalt der nach-
träglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung sowie befristet erteilt werden. 
 
Die Änderungen dienen der Verfahrensbeschleunigung. 

 
8. Zu Nummer 8 (§ 65 Bauvorlageberechtigung)  
 

a)  Allgemeines  
 
Aufgrund eines von der Europäischen Kommission gegen Deutschland eingeleiteten 
Vertragsverletzungsverfahrens (VVV 2018/2291-Bauvorlageberechtigung) wegen un-
zureichender Richtlinienumsetzung der Richtlinie EG 2005/36 haben die Europäische 
Kommission (KOM) und Deutschland gemeinsam einen Kompromiss zur Beilegung des 
Vertragsverletzungsverfahrens hinsichtlich der Bauvorlageberechtigung der Ingenieure 
ausgehandelt. Dieser Kompromiss führte zu Änderungen in der Musterbauordnung in 
den §§ 65 ff. Diese Änderungen sind zwingend ins Landesrecht als Mindeststandard 
umzusetzen, um die Beendigung des Vertragsverletzungsverfahrens sicherzustellen. 
Zum Zwecke der Angleichung an die Regelungen der Musterbauordnung zur Bauvorla-
geberechtigung werden daher in der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern die 
§§ 65 bis 65d neu gefasst.  
 

b)  Zu Buchstabe a 
 

In Absatz 2 werden nur noch die Personen erfasst, die unbeschränkt bauvorlagebe-
rechtigt sind. Der Kreis der Bauvorlageberechtigten wird zudem redaktionell erweitert. 
Wie bisher sind neben den in der von der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern 
geführten Liste eingetragene Bauvorlageberechtigte auch Personen bauvorlagebe-
rechtigt, die ohne eine solche Listeneintragung gemäß § 65d vorübergehend und ge-
legentliche Dienstleistungen als EU auswärtige, bauvorlageberechtigte Ingenieure in 
Mecklenburg-Vorpommern erbringen.  

 
c)   Zu Buchstabe b 
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Absatz 2 und Absatz 3 bilden insoweit ein Stufenverhältnis. In Absatz 3 werden all jene 
Personen erfasst, die persönlich und oder sachlich eingeschränkt Bauvorlageberech-
tigt sind.  

Zu Nummer 1:  

Nach der neuen Nummer 1 sind Berufsangehörige, welche über die in § 65a genannten 
inländischen oder auswärtigen Hochschulabschlüsse verfügen für die in Absatz 1 Satz 
2 genannten Vorhaben sowie die in lit. a) bis c) genannten Gebäude bauvorlagebe-
rechtigt.  

Der Bezug zu Absatz 1 Satz 2 dient lediglich der Klarstellung, da bei formaler Betrach-
tung für derartige Bauvorhaben keine Bauvorlageberechtigung erforderlich ist. Damit 
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass insbesondere auswärtige Hochschulab-
solventen aus EU Mitgliedstaaten, die über einen Hochschulabschluss nach § 65a ver-
fügen, darüber informiert werden, dass die eingeschränkte Bauvorlageberechtigung 
auch die Berechtigung zur Erstellung von Bauvorlagen für Bauvorhaben nach Absatz 
1 Satz 2 erfasst.  

Des Weiteren wird für die eingeschränkte Bauvorlageberechtigung nach Nummer 1 
keine zweijährige praktische Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von 
Gebäuden gefordert. Im Gegenzug wird jedoch die Bauvorlageberechtigung auf die in 
lit. a) bis c) benannten Gebäude beschränkt.  

Hinsichtlich der Verhältnismäßigkeitsprüfung wird auf die Ausführungen dazu nachste-
hend auf die Seiten 20 ff. verwiesen. 

Zu Nummer 2 und 3: 

Die bestehenden eingeschränkten Bauvorlageberechtigungen der Innenarchitekten 
und Berufsangehörigen im Bereich des öffentlichen Rechts werden aus systemati-
schen Gründen künftig in Absatz 3 als Nummer 2 und 3 verortet. 

Im Ergebnis ergibt sich daraus folgendes dreistufiges System der Bauvorlageberechti-
gung: 

1. keine Bauvorlageberechtigung erforderlich, § 65 Absatz 1 Satz 2 

2. unbeschränkte Bauvorlageberechtigung, § 65 Absatz 2 

3. eingeschränkte Bauvorlageberechtigung, § 65 Absatz 3  

 

Absatz 4 bestimmt, dass Personen, die nach § 65 Absatz 3 Nummer 1 beschränkt 
Bauvorlageberechtigt sind, künftig in ein von der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vor-
pommern zu führendes Verzeichnis einzutragen sind.  

§ 65 gibt einleitend einen Überblick über die Systematik der Bauvorlageberechtigung. 
Aufgrund dieser allgemeinen Funktion erfolgen in den Absätzen 5 und 6 für die §§ 65 
bis 65d insgesamt geltende ergänzende verfahrensrechtliche Regelungen, um eine 
umfassende wirksame Umsetzung des zwischen der KOM und Deutschland erzielten 
Kompromisses zu gewährleisten.  
 
Das Verfahren für die Eintragung in das Verzeichnis nach § 65 Absatz 4 ist nicht gere-
gelt. Spiegelbildlich zu § 65 Absatz 1 Nummer 2 führt Absatz 5 Satz 1 einleitend aus, 
dass es der Eintragung in das Verzeichnis nach Absatz 4 nicht bedarf, wenn eine Bau-
vorlageberechtigung nach § 65d (Vorübergehende und gelegentliche Dienstleistungs-
erbringung von bauvorlageberechtigten Ingenieuren, Anzeigeverfahren) vorliegt.  
 
Satz 1sieht vor, dass für die Eintragung der somit niedergelassenen eingeschränkt 
Bauvorlageberechtigen in das Verzeichnis nach Absatz 4 die §§ 65a, § 65b und § 65c 
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mit Ausnahme von § 65a Absatz 1 Nummer 2 entsprechend anzuwenden sind. Absol-
venten mit aus auswärtigen Hochschulabschlüssen müssen nach Satz 2 zudem für die 
Eintragung in die Liste nach Absatz 2 Nummer 2 oder das Verzeichnis nach Absatz 4 
über die Sprachkenntnisse verfügen, die für die Ausübung der Berufstätigkeit in 
Deutschland erforderlich sind.  
 
Eine Regelung für die Löschung aus der nach Absatz 2 Nummer 2 vorgesehenen Liste 
war in § 65b Absatz 3 Satz 5 vorgesehen. Diese Regelung entspricht in ihrem Wortlaut 
(„Die für die Löschung aus Listen geltenden Regelungen der Ingenieurkammer Meck-
lenburg-Vorpommern gelten auch für diese Liste“) nicht dem in der Rechtsetzung übli-
chen Sprachgebrauch. Auch ist rechtstechnisch fraglich, ob auf sie auch für die Lö-
schung einer Eintragung nach § 65 Absatz 4 und § 65d zurückgegriffen werden kann. 
Für den vollumfänglich korrekten Verwaltungsvollzug durch die registerführende Inge-
nieurkammer Mecklenburg-Vorpommern, sowie im Interesse des Verbraucherschutzes 
ist eine Löschungsregelung jedoch unverzichtbar. Aus diesem Grund wird die Rege-
lung aus § 65b Absatz 3 Satz 5 herausgelöst und in Absatz 5 mit anderer Formulierung 
klarstellend für die Liste und die Verzeichnisse verortet. 
 
In der Ausformulierung des § 9 Absatz 6 Architekten- und Ingenieurgesetz Mecklen-
burg-Vorpommern (ArchIngG M-V) wird der bisherige Absatz 7 als Absatz 6 beibehal-
ten. 
 

d)  Zu Buchstabe c 
 

Die Aufhebung von Absatz 5a beruht zum einen auf dem Umstand, dass die Bauvorla-
geberechtigung durch den Kompromiss insgesamt neu strukturiert wurde und zum an-
deren darauf, dass die KOM in § 65d Absatz 3 auf die Umsetzung von Artikel 4f (parti-
eller Zugang) RL 20005/36/EG (Berufsanerkennungsrichtlinie-BARL) im Rahmen der 
Kompromisslösung verzichtet hat.   
 
Absatz 7 wird aufgehoben, da sein Inhalt nunmehr als Absatz 6 bereits berücksichtigt 
ist.  
 

9. Zu Nummer 9 (§§ 65a bis 65d) 
 

a) Zu § 65a (Voraussetzung für die Eintragung in die Liste nach § 65 Absatz 2 Nummer 2) 
 

Allgemeines: 

Die nachfolgenden §§ 65a bis 65d werden entsprechend des mit der Europäischen Kom-
mission erzielten Kompromisses neu eingefügt und strukturieren die Bauvorlageberech-
tigung systematisch neu. An verschiedenen Stellen wird künftig auf einzelne anzuwen-
dende Regelungen des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Mecklenburg-Vor-
pommern klarstellend verwiesen. Die einzelnen Regelungen des Berufsqualifikations-
feststellungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern sind unmittelbar anzuwenden, weil 
kein expliziter Anwendungsausschluss in der LBauO M-V normiert ist. Ein Anwendungs-
ausschluss hätte zur Folge, dass die Regelungen des Berufsqualifikationsfeststellungs-
gesetzes in der Bauordnung unmittelbar hätten geregelt werden müssen und dadurch 
die Lesbarkeit und weitere Anwendbarkeit der ohnehin bereits komplexen Regelungs-
materie unnötig erschwert worden wäre.  

Absatz 1: 

In Satz 1 werden allgemein die Voraussetzungen für eine Eintragung in die Liste der 
Bauvorlageberechtigten bei der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern geregelt. 
Nach Nummer 1 ist neben dem bisher geforderten berufsqualifizierenden Hochschulab-
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schluss eines Studiums der Fachrichtung Bauingenieurwesen an einer deutschen Hoch-
schule ergänzend hinzugekommen, dass der Studiengang den in der Anlage geregelten 
Leitlinien entsprechen muss. Des Weiteren wird an der Anforderung der mindestens 
zweijährigen Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäuden nach 
Nummer 2 weiter festgehalten.  

Satz 2 wird als Verfahrensvorschrift für die Listeneintragung der Bauvorlageberechtigten 
aus dem bisherigen § 9 Absatz 2 Satz 1 ArchIngG M-V beibehalten. Sie gilt für Antrag-
steller, die über einen inländischen Hochschulabschluss im Sinne des Satz 1 Nummer 1 
verfügen. Die Sätze 3 bis 6 zeigen das von der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpom-
mern einzuhaltende Verfahren auf: Inhalt und Umfang der Eingangsbestätigung (Satz 
3), Auskunftsberechtigung der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern bei Zwei-
feln an der Echtheit der Unterlagen (Satz 4), zu beachtende Entscheidungsfrist von drei 
Monaten, die maximal um einen Monat verlängert werden kann (Satz 5) und Genehmi-
gungsfiktion sollte die Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern die Entscheidungs-
frist nach Satz 5 nicht einhalten (Satz 6). 
 

Absatz 2: 

Personen, die über einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss aus einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union verfügen, sind in die Liste der Bauvorlageberechtig-
ten einzutragen, wenn der auswärtige Hochschulabschluss bezüglich der Anforderung 
aus Absatz 1 Nummer 1 gleichwertig ist und die Anforderung an eine zweijährige Be-
rufserfahrung erfüllt. Das weitere Festhalten an der Anforderung, hinsichtlich der Berufs-
erfahrung bei Personen aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit auswärtigen 
Hochschulabschlüssen, ist ausdrücklicher Bestandteil des mit der Europäischen Kom-
mission ausgehandelten Kompromisses.  

Es war Hauptkritikpunkt der KOM, dass die 2jährige Berufserfahrung auch von Ingeni-
euren gefordert wird, die in ihrem Land die volle Bauvorlageberechtigung auch ohne 
Berufserfahrung haben. Es kann nach Artikel 13 Absatz 2 der BARL eigentlich nur eine 
1jährige Tätigkeit und das auch nur in den Grenzen des Art. 13 Absatz 2 letzter Satz der 
BARL gefordert werden. 

Die abschließende Entscheidung über die Gleichwertigkeit auswärtiger Hochschulab-
schlüsse nach Absatz 2 ist von der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern zu tref-
fen, soweit diese nicht der automatischen Anerkennung unterliegen. Die Bewertung der 
Gleichwertigkeit der Studieninhalte auswärtiger Hochschulabschlüsse mit den nationa-
len Anforderungen werden in der Regel von einer zentralen Stelle durchgeführt. Die In-
genieurkammer Mecklenburg-Vorpommern müsste sich für die Bewertung der Gleich-
wertigkeit der Studieninhalte an die zuständige zentrale Stelle wenden und eine Stel-
lungnahme im jeweiligen Einzelfall abfordern, um damit die Grundlage für eine konkrete 
Entscheidung treffen zu können.  

Absatz 3: 

Der Absatz 3 stellt eine der zentralen Neuerungen im Bereich der Bauvorlageberechti-
gung dar. Strukturell werden in Satz 1 und Satz 2 jeweils kumulative Voraussetzungen 
für die Eintragung in die Liste der Bauvorlageberechtigten bestimmt, die neben Absatz 
1 und 2 gelten.  

Nach Satz 1 wird in Nummer 1 zunächst bestimmt, dass in Bezug auf die Studienan-
forderungen nach Absatz 1 Nummer 1 ein Ausbildungsnachweis nach Artikel 11 der 
BARL erforderlich ist, soweit dieser in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem diesem durch Abkommen gleichgestellten Staat erforderlich ist, um in dessen Ho-
heitsgebiet die Erlaubnis zur Aufnahme und Ausübung dieses Berufes zu erhalten (reg-
lementierter Beruf in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union). Aufgrund des ver-
wendeten Begriffs Ausbildungsnachweis und die Bezugnahme auf Artikel 11 der BARL 



26 
 

kommen auch Ausbildungsberufe in Betracht, wenn diese nach dem Recht des jeweili-
gen Mitgliedstaates für die unbeschränkte Befähigung zur Erstellung von Bauvorlagen 
genügen. Durch den nach Artikel 11 der BARL weit gefassten Anwendungsbereich be-
züglich der Ausbildungsnachweise genügen beispielsweise auch regelmäßig Diplome.  

Welche Berufsausbildungen in Bezug auf die geforderten Studienanforderungen als 
„gleichwertig“ anerkannt werden müssen, sind ebenfalls im konkreten Einzelfall durch 
die Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern zu entscheiden.  

In Satz 1 Nummer 2 wird durch die Bezugnahme auf Artikel 13 Absatz 2 Satz 2 der BARL 
festgelegt, welche konkreten Anforderungen die Ausbildungsnachweise erfüllen müs-
sen. 

Der Satz 1 Nummer 3 verlangt als letzte Voraussetzung eine berufspraktische Tätigkeit 
von mindestens zwei Jahren, die mit den Anforderungen des Absatz 1 Nummer 2 ver-
gleichbar ist. Die Feststellung der Vergleichbarkeit der auswärtigen berufspraktischen 
Tätigkeit obliegt ebenfalls der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern. Dies ist 
ebenfalls ein Teil der Kompromisslösung. 

In Satz 2 werden die nach Satz 1 zu erfüllenden Anforderungen für den Fall modifiziert, 
dass nach dem Recht eines Mitgliedstaates der Europäischen Union keine berufsregle-
mentierenden Regelungen für die Bauvorlageberechtigung existieren. Nach Satz 2 Num-
mer 1 ist dann lediglich die Berufsausübung von einem Jahr in Vollzeit oder im Falle der 
Teilzeit von insgesamt einem Jahr Gesamtdauer nachzuweisen. Nach Satz 2 Nummer 
2 muss ebenfalls der Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis den Anforderungen des 
Artikel 13 Absatz 2 Satz 2 der BARL entsprechen und nach Satz 2 Nummer 3 dürfen 
keine wesentlichen Unterschiede in Bezug auf die geforderte Studienanforderung nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bestehen. Die Feststellung der Gleichwertigkeit hinsichtlich 
der Anforderungen gemäß Satz 2 obliegt entsprechend der Ausführungen zu Satz 1 der 
Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern, gegebenenfalls unter Beteiligung der zu-
ständigen Stelle.  

Absatz 4: 

Nach Absatz 4 entfällt das Erfordernis der Eintragung in die Liste, wenn der Antragsteller 
aufgrund einer Regelung eines anderen Landes bauvorlageberechtigt ist. Diese Rege-
lung bringt das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung bei bereits erfolgter Listeneintra-
gungen zum Ausdruck und liegt im Interesse aller Beteiligten hinsichtlich des Bürokra-
tieabbaus. 

Absatz 5: 

Nach Absatz 5 wird über den Verweis auf § 17 Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
M-V klargestellt, dass über die Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit eine Lan-
desstatistik geführt wird. Auskunftspflichtig sind die für das Verfahren zur Feststellung 
der Gleichwertigkeit zuständigen Stellen, vorliegend die Ingenieurkammer Mecklenburg-
Vorpommern. 

 
b) Zu § 65b (Eintragungsverfahren für Antragstellende nach § 65a Absatz 3)  

 

Absatz 1: 

Der Absatz 1 bestimmt die Form des Antrags auf Eintragung in die Liste der Bauvor-
lageberechtigten für Antragstellende aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union nach § 65a Absatz 3, die einzureichenden Unterlagen sowie das diesbezügliche 
Verfahren, für das die §§ 12 und 13 des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Meck-
lenburg-Vorpommern Anwendung finden. Die Unterlagen sind bei der Ingenieurkammer 
Mecklenburg-Vorpommern einzureichen, die für die Durchführung des Eintragungsver-
fahrens zuständig ist. 
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Absatz 2: 

Durch den Absatz 2 wird Artikel 50 (Unterlagen und Formalitäten) der BARL umgesetzt, 
der insoweit Absatz 1 ergänzt.  

Im Wesentlichen wird in Absatz 2 geregelt, dass Antragsteller Unterlagen nach Artikel 
50 Absatz 1 der BARL in Verbindung mit deren Anhang VII Nummer 1 Buchstabe a und 
b Satz 1 sowie auf Anforderung nach Anhang VII Nummer 1 Buchstabe b Satz 2 dieser 
Richtlinie vorzulegen haben. Sollten sie hierzu nicht in der Lage sein, wendet sich die 
Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern zur Beschaffung der erforderlichen Unter-
lagen an die Kontaktstelle, die zuständige Behörde oder eine Ausbildungsstelle des Her-
kunftsmitgliedstaates.  

Des Weiteren kann bei Ausbildungsnachweisen gemäß Artikel 50 Absatz 3 der BARL 
die Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern bei berechtigten Zweifeln von der zu-
ständigen Stelle des Ausstellungsstaates die Überprüfung der Kriterien gemäß Artikel 
50 Absatz 3 Buchstabe a bis c der Richtlinie BARL verlangen.  

Die auf Verlangen übermittelten Unterlagen und Bescheinigungen dürfen bei ihrer Vor-
lage nicht älter als drei Monate sein. Der Informationsaustausch erfolgt über das Binnen-
markt-Informationssystem (IMI). 

Absatz 3: 

In Absatz 3 wird die Verpflichtung zur Ausstellung einer Bescheinigung über die Eintra-
gung in die Liste der Bauvorlageberechtigten geregelt. Des Weiteren enthält Absatz 3 
konkrete Vorgaben hinsichtlich der Mindestangaben, die die Liste der Bauvorlagebe-
rechtigten aufweisen muss. Wesentliche Änderungen dieser Angaben sind der Ingeni-
eurkammer unverzüglich mitzuteilen.  

Absatz 4: 

Soweit eine Eintragung in die Liste nach § 65 Absatz 2 Nummer 2 wegen fehlender 
Gleichwertigkeit der Ausbildungsnachweise nicht erfolgen kann, ist dies nach § 10 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz M-V zu bescheiden. In dem Bescheid wird des 
Weiteren festgestellt, durch welche konkreten Ausgleichsmaßnahmen nach § 65c die 
wesentlichen Unterschiede gegenüber der erforderlichen landesrechtlich geregelten 
Berufsqualifikation ausgeglichen werden können. 

 
c) Zu § 65c (Ausgleichsmaßnahmen)  

Absatz 1: 

In Absatz 1 wird geregelt, wie zu verfahren ist, wenn eine Person aufgrund von wesent-
lichen Unterschieden nicht über eine gleichwertige Berufsqualifikation und über einen 
Ausbildungsnachweis verfügt, der dem Berufsqualifikationsniveau nach Artikel 11 Buch-
staben b, c, d oder e der BARL entspricht. Die jeweilige Person kann in einem solchen 
Fall einen höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang absolvieren oder eine Eignungs-
prüfung ablegen. Falls ein Inhaber einer Berufsqualifikation gemäß Artikel 11 Buchstabe 
a der BARL die Anerkennung seiner Berufsqualifikationen beantragt, kann die Ingeni-
eurkammer Mecklenburg-Vorpommern im jeweiligen Einzelfall einen Anpassungslehr-
gang und eine Eignungsprüfung vorschreiben, weil die nationale Berufsqualifikation un-
ter Artikel 11 Buchstabe d der BARL eingestuft ist. Mit Absatz 1 wird Artikel 14 der BARL 
umgesetzt. 

Absatz 2: 
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Absatz 2 enthält eine Ermächtigung zugunsten der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vor-
pommern die weitere Konkretisierung der Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen 
durch Satzung festzulegen.  

Seit dem 21.02.2023 liegt den Ländern eine weitere mit Gründen versehene Stellung-
nahme der KOM zum Vertragsverletzungsverfahren 2021/2212 (Falschumsetzung RL 
2018/958/EU - Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen) 
vor. Nach Auffassung der KOM ist für alle Bestimmungen, die von den Kammern erlas-
sen werden und den Zugang zu Berufen oder die Ausübung von Berufen reglementieren, 
die Zustimmung durch die Aufsichtsbehörde erforderlich (S. 48). 

Aus diesem Grund wird Absatz 2 Satz 2 („Die Satzung bedarf, abweichend von § 22 
Absatz 1 Nummer 15 in Verbindung mit Absatz 4 Architekten- und Ingenieurgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern in der jeweils geltenden Fassung, der Genehmigung der für 
die Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern zuständigen Rechtsaufsichtsbe-
hörde.“) angefügt.  
Absatz 3: 

Aufgrund von Absatz 3 Satz 1 ist die Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern be-
rechtigt länderübergreifende Vereinbarungen zur Durchführung von Ausgleichsmaßnah-
men zu schließen. Diese Vereinbarungen stehen unter dem Genehmigungsvorbehalt 
der für die Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern zuständigen Rechtsaufsichtsbe-
hörde (im Einvernehmen mit dem für das Bauordnungsrecht zuständigen Ministeriums, 
was in Mecklenburg-Vorpommern in ausschließlich in einem Ressort verortet ist). Im 
Übrigen wird durch die Regelung die grundsätzliche Möglichkeit geschaffen, länderüber-
greifend für eine effiziente und einheitliche Regelung zur Durchführung von Ausgleichs-
maßnahmen sorgen zu können.  

 
d) Zu § 65d (Vorübergehenden und gelegentliche Dienstleistungserbringung von Bauvor-

lageberechtigten Ingenieuren, Anzeigeverfahren) 

Absatz 1:  

Auswärtige Bauvorlageberechtigte, die ihren Geschäftssitz/ihre Niederlassung in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union haben und nur vorübergehend und gelegentlich in 
Mecklenburg-Vorpommern tätig werden (vgl. § 7 Absatz 1 Architekten- und Ingenieurge-
setz) sind Dienstleister; sie werden pro forma von der Ingenieurkammer Mecklenburg-
Vorpommern in ein zu führendes Verzeichnis eingetragen, damit die Berufspflichten kon-
trollierbar sind.  

Infolge der Rechtslage nach der BARL und der Historie der Kompromissverhandlungen 
bedarf der Wortlaut der Regelung in § 65d Absatz 1 der Klarstellung, dass es sich nicht 
um eine konstitutive Eintragung handelt. 

Absatz 1 wird daher wie folgt gefasst: 

„Dienstleister, die nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 zur vorübergehenden und gele-
gentlichen Erstellung von Bauvorlagen berechtigt sind, sind in ein entsprechendes Ver-
zeichnis der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern einzutragen.“   
Absatz 2: 

Nach Absatz 2 haben auswärtige bauvorlageberechtigte Dienstleister, die nur vorüber-
gehend und gelegentlich in Mecklenburg-Vorpommern tätig werden wollen, dies der In-
genieurkammer Mecklenburg-Vorpommern vor dem erstmaligen Tätigwerden anzuzei-
gen. Soweit die Dienstleister bereits aufgrund einer Regelung eines anderen Landes zur 
Dienstleistungserbringung bzw. Erstellung von Bauvorlagen berechtigt sind, ist eine er-
neute Anzeige bei der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern entbehrlich. Diese 
Regelung entspricht dem System der gegenseitigen Anerkennung der Länder unterei-
nander. Des Weiteren wird in Satz 3 konkret geregelt, welche Unterlagen mit der Anzeige 
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vorzulegen sind. Es gelten die Vorschriften der §§ 12 und 13 Berufsqualifikationsfest-
stellungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern.   

Absatz 3: 

In Absatz 3 wird einleitend klargestellt, dass nach erfolgter Meldung (Anzeige) die 
Dienstleister grundsätzlich zur Erstellung von Bauvorlagen berechtigt sind. Der Ingeni-
eurkammer Mecklenburg-Vorpommern wird jedoch im Weiteren ein Prüfvorbehalt einge-
räumt, d. h. ihr steht es frei, die mit der Anzeige vorgelegten Unterlagen zu überprüfen. 
Die Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern hat dem Dienstleister die Erstellung 
von Bauvorlagen zu untersagen, wenn er nicht zur Ausübung desselben Berufs recht-
mäßig in einem Mitgliedstaat niedergelassen ist, ihm die Ausübung dieser Tätigkeit nach 
der Anzeige untersagt wird oder er die Voraussetzungen des § 65a Absatz 3 Satz 2 nicht 
erfüllt. In einem solchen Fall hat die Ingenieurkammer dem Dienstleister anzubieten feh-
lende Kenntnisse, Fähigkeiten, und Kompetenzen durch einen Anpassungslehrgang o-
der eine Eignungsprüfung auszugleichen (Artikel 7 Absatz 4 der BARL).  

Da Absatz 3 Satz 4 MBO eine missverständliche Formulierung enthält, wird das Wort 
„fehlende“ gestrichen.  
Sind die Dienstleister in einem Mitgliedstaat rechtmäßig niedergelassen oder erfüllen die 
Voraussetzungen nach § 65a Absatz 3 Satz 2, darf die Erstellung von Bauvorlagen nicht 
beschränkt werden. Aufgrund dieser Regelung wird im Rahmen des mit der Europäi-
schen Kommission ausgehandelten Kompromisses auf die Umsetzung von Artikel 4 f 
(partieller Zugang) der BARL verzichtet. Für die Bestimmung desselben Berufs im Sinne 
dieses Absatzes wird auf das gestufte System des § 65 verwiesen.  

Absatz 4:  

In Absatz 4 wird die Berechtigung zur Führung von Berufsbezeichnungen nach dem 
Recht des Niederlassungsstaates geregelt. Die Führung dieser Berufsbezeichnung 
bleibt in vollem Umfang bestehen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass eine Verwechs-
lung mit einer inländischen Berufsbezeichnung ausgeschlossen ist. 

Absatz 5:  

In Absatz 5 wird bestimmt, dass auswärtige Dienstleister zur Beachtung der Berufspflich-
ten verpflichtet sind. Sie sind diesbezüglich wie Mitglieder der Ingenieurkammer Meck-
lenburg-Vorpommern zu behandeln. Die Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern 
stellt über die Eintragung in das Verzeichnis eine auf fünf Jahre befristet Bescheinigung 
aus, die auf Antrag verlängert werden kann. Durch die Eintragung in das Verzeichnis 
darf das Erbringen der Dienstleistung nicht verzögert, erschwert oder verteuert werden. 
Diese Regelung entspricht insoweit Artikel 6a der BARL.  

Absatz 6: 

Diese Regelung entspricht § 65a Absatz 5. Insoweit wird auf die dortigen Ausführungen 
verwiesen.  

10. Zu Nummer 10 (§ 66 Bautechnische Nachweise)    
 

a) Zu Buchstabe a  
 

Hier sind Folgeänderungen durch die Änderungen in den §§ 65 und 65a erforderlich. 
 

b) Zu Buchstabe b 
 

Die Folgeänderung ergibt sich aus den strukturellen Änderungen in den §§ 65 bis 65d. 
 

11. Zu Nummer 11 (§ 69 Behandlung des Bauantrags) 
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Beseitigt der Bauherr trotz Aufforderung der Behörde die Mängel der Bauvorlagen nicht, gilt 
der Bauantrag gemäß § 69 Absatz 2 Satz 2 als zurückgenommen, wenn der Antragsteller 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden ist. Diese Rücknahmefiktion befreit die Behörde, 
anders als bisher, den Antrag zurückzuweisen. Das Verfahren gilt damit als beendet. Noch 
vorhandene Unterlagen sind dem Bauherrn zurückzugeben. 
 

12. Zu Nummer 12 (§ 75 Vorbescheid) 
 

 Eine redaktionelle Änderung infolge des Beschlusses des OVG Greifswald 3 LZ 189/20   
 vom 11. April 2023 (S. 4-5). 
 

13. Zu Nummer 13 (§ 85 Verordnungsermächtigungen)  
 

   Die Ergänzung um die Nummer 4 ist erforderlich um weitere Aufgaben auf das Deutsche  
   Institut für Bautechnik (DIBt) übertragen zu können. 

 
14. Zu Nummer 14 (§ 86 Örtliche Bauvorschriften) 
 

 Die Satzungsermächtigung wird korrespondierend zu den erfolgten Änderungen in § 8    
 entsprechend des Bestimmtheitsgebotes erweitert. Zudem dient die Erwähnung „die Höhe  
 der Geldbeträge“ der Klarstellung des Umfangs der Ermächtigungsgrundlage zugunsten  
 der Gemeinden. 

 
15. Zu Nummer 15 (§ 87 Übergangsregelungen)   
 

a. Zu Buchstabe a 
 

Absatz 1 bestimmt in allgemeiner Form, für welche Bauvorhaben das vor Inkrafttreten 
einer Änderung des Bauordnungsrechts geltende Verfahrens- und materielle Recht wei-
ter anwendbar ist. Vorbehaltlich einer Neuentscheidung in einem späteren Gesetzge-
bungsverfahren gilt das auch für zukünftige Änderungen. 

Nach Satz 1 werden vor einer Rechtsänderung förmlich eingeleitete Verfahren nach den 
bis dahin geltenden Bestimmungen abgeschlossen. Dadurch werden die andernfalls 
möglicherweise erforderliche Rücknahme eines Antrags, dessen Überarbeitung und ge-
gebenenfalls die Wiederholung von Verfahrensschritten vermieden. Ein Verfahren wird 
durch den Eingang eines Antrags oder z.B. im Fall der Genehmigungsfreistellung durch 
die Einreichung der erforderlichen Unterlagen bei der jeweils zuständigen Stelle einge-
leitet. 

Das bedeutet für die einzelnen Verfahrensarten Folgendes: 

 Für die Genehmigungsfreistellung nach § 62 hat die Regelung nur Bedeutung für 
das Verfahren bis zum nach § 62 Abs. 3 möglichen Baubeginn, da in diesem Ver-
fahren Anforderungen des Bauordnungsrechts nicht geprüft werden. 

 Im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach § 63 sind die bisher geltenden Ver-
fahrensbestimmungen weiter anzuwenden. Das materielle Bauordnungsrecht ist in-
soweit anzuwenden, als nach § 63 Satz 1 Nr. 2 über beantragte Abweichungen zu 
entscheiden ist. Diese werden grundsätzlich nach dem zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung geltenden Recht beurteilt. 

-   Im Genehmigungsverfahren nach § 64 gilt das bisher geltende Recht sowohl für das    
      Verfahren als auch für die Prüfung des Bauordnungsrechts. 
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Satz 2 regelt, ob im Fall einer Gesetzesänderung die bisher geltenden Bestimmungen des 
materiellen Rechts oder die geänderten Bestimmungen anzuwenden sind. Die Regelung 
gilt ausschließlich für materiell-rechtliche Vorschriften.  

Anzuwenden ist das für den Bauherrn jeweils günstigere Recht. Das muss nicht zwingend 
das Recht sein, das die kostengünstigere Lösung ermöglicht, da es für den Bauherrn 
günstiger sein kann, ein bereits geplantes oder begonnenes Bauvorhaben nach den bis-
her geltenden Bestimmungen zu vollenden, um beispielsweise Verzögerungen und 
dadurch verursachte Kostensteigerungen zu vermeiden. 

Bei einem Vergleich, ob das geänderte Recht günstiger ist, ist nicht ein Gesamtvergleich 
aller für das Bauvorhaben maßgeblichen geänderten Regelungen mit den bisher gelten-
den vorzunehmen. Vielmehr können zusammenhängende Regelungen (z.B. zum System 
der Rettungswege) für sich betrachtet werden. Nicht zulässig ist jedoch ein sog. Rosinen-
picken. 

Das „Einfrieren“ des bisher geltenden materiellen Rechts auf den Zeitpunkt der Verfah-
renseinleitung gilt für alle Bauvorhaben, für die ein Verfahren erforderlich ist. Das sind 
sowohl Vorhaben, die den Verfahren nach den §§ 62 bis 64 unterliegen als auch für Vor-
haben, für die eine sog. isolierte Abweichung nach § 67 Abs. 2 Satz 3, Abs. 3 beantragt 
wird. Ein Verfahren wird mit Eingang eines Antrags bei der zuständigen Stelle bzw. der 
Einreichung von Unterlagen nach § 62 Abs. 3 bei der Gemeinde eingeleitet. 

Es ist wie folgt zu differenzieren: 

 Für das Genehmigungsverfahren nach § 64 ergibt sich aus dem Zusammenspiel der 
Sätze 1 und 2, dass für eingeleitete Genehmigungsverfahren grundsätzlich das zum 
Zeitpunkt der Einreichung geltende materielle Recht Grundlage der Prüfung und Ge-
nehmigung ist. Das geänderte Recht ist nur insoweit – gegebenenfalls teilweise – 
anwendbar, als es für den Bauherrn günstiger ist. Ist die Baugenehmigung erteilt, darf 
und muss das Bauvorhaben entsprechend den genehmigten Bauvorlagen ausgeführt 
werden, auch wenn sich das materielle Recht ändert. 
Ändern sich die für die Planung des Bauvorhabens maßgeblichen Regelungen der 
Verwaltungsvorschrift nach § 85a, ist ebenfalls keine Anpassung der Planung erfor-
derlich. Dagegen sind bei der Ausführung die Anforderungen zu beachten, die zum 
Zeitpunkt der Ausführung gelten. 

 Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 63 ist eine für die Geltungs-
dauer der Genehmigung Bestandsschutz vermittelnde Entscheidung über bauord-
nungsrechtliche Anforderungen nicht erfolgt. Daraus dürfte sich für den Bauherrn 
die Verpflichtung ergeben, bei einer Änderung der LBauO seine Planung entspre-
chend anzupassen. Das kann – wenn auch mit Mehrkosten – dann noch möglich 
sein, wenn mit dem Bau noch nicht begonnen wurde. Wurden dagegen bereits we-
sentliche Teile fertiggestellt, stellt sich die Frage, ob entsprechend dem bisher gel-
tenden Recht weitergebaut werden darf oder das Bauwerk ganz oder teilweise ge-
ändert werden muss. 

  Käme man zu dem Ergebnis, dass eine Anpassung bereits ausgeführter Bauarbei-
ten erforderlich wird, kommt man zu dem Wertungswiderspruch, dass der Bauherr, 
der entsprechend der LBauO geplant hat, schlechter gestellt wäre, als derjenige, 
dessen Planung von einzelnen Anforderungen abgewichen ist und der deswegen 
eine Abweichung beantragt hat, für die die gleiche Geltungsdauer gilt, wie für die 
Baugenehmigung insgesamt. 

    Daher soll für die bauordnungsrechtliche Zulässigkeit eines im vereinfachten Bauge-
nehmigungsverfahren genehmigten Bauvorhabens das zum Zeitpunkt der Erteilung 
der Baugenehmigung geltende Bauordnungsrecht für die Geltungsdauer der Bauge-
nehmigung maßgeblich bleiben, soweit nicht das geänderte Recht für den Bauherrn 
günstiger ist. 
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- Bauvorhaben, die der Genehmigungsfreistellung nach § 62 unterliegen, sind aus 
bauordnungsrechtlicher Sicht den im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren ge-
nehmigten Bauvorhaben gleichzusetzen. Es handelt sich in beiden Verfahrensarten 
um die gleichen Bauvorhaben, die in bauordnungsrechtlicher Sicht nicht deswegen 
andere Probleme aufwerfen, weil sie außerhalb eines Bebauungsplangebiets oder 
abweichend von den Festsetzungen eines Bebauungsplans durchgeführt werden 
sollen. Die Verantwortung für den Bauherrn und die möglichen Risiken für Nutzer 
und Dritte sind identisch. Es ist daher gerechtfertigt, für die in der Genehmigungs-
freistellung nicht geprüften Anforderungen des Bauordnungsrechts die gleiche Ent-
scheidung zu treffen wie für die im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nicht 
geprüften bauordnungsrechtlichen Anforderungen. 
Daher bleibt für die bauordnungsrechtliche Zulässigkeit eines der Genehmigungs-
freistellung unterliegenden Bauvorhabens das zum Zeitpunkt der Einreichung der 
Unterlagen bei der Gemeinde geltende Bauordnungsrecht maßgeblich, solange das 
Bauvorhaben nach § 62 Abs. 3 Satz 4 ausgeführt werden darf, soweit nicht das ge-
änderte Recht für den Bauherrn günstiger ist. 

 
b) Zu Buchstabe b 

 
Mit dem neuen Absatz 5 wird eine verfassungsgemäß gebotene Übergangsregelung (Ar-
tikel 12 GG) zugunsten von Studierenden geschaffen, die bereits bei Inkrafttreten dieser 
Gesetzänderung ihr Studium begonnen haben. Ihnen erwachsen damit durch die Recht-
sänderungen keine Nachteile, weshalb sowohl für Antragsteller als auch für die Ingenieur-
kammer Mecklenburg-Vorpommern anwenderfreundlich das Datum des Inkrafttretens des 
Gesetztes aus diesem automatisch ohne Verwaltungsaufwand ablesbar sein wird.  
 

16. Zu Nummer 16 (Anlage 1) 
 

Es wird nach § 87 infolge des Kompromisses mit der KOM die Anlage angefügt, auf die in 
§ 65 Absatz 3 Nummer 3 und in § 65a Absatz 1 Nummer 1 verwiesen wird; sie enthält 
Leitlinien zu Ausbildungsinhalten.  
 

Zu Artikel 3: Änderung des Architekten- und Ingenieurgesetzes  
 
I. Allgemeines  
 
Neben der Einführung der Pflichtmitgliedschaft in der Ingenieurkammer für in das Verzeichnis 
der Bauvorlageberechtigten Eingetragene beinhalten die weiteren Änderungen im Architekten- 
und Ingenieurgesetz - ArchIngG M-V u.a. rechtlich einfache und redaktionelle (Folge)Ände-
rungen infolge der Änderungen in den §§ 65 bis 65d LBauO neu: 
 
-  Die in einem anderen Bundesland erworbenen Berechtigung zur Führung der Berufsbe- 
   zeichnung „Architekt“ oder „Stadtplaner“ gilt auch in Mecklenburg-Vorpommern (§ 2 Absatz  
   1 Satz 4 ArchIngG M-V neu). 
 
-  In § 2 Absatz 5 werden in den Sätzen 4 und 5 die Wörter „oder überwiegend“ gestrichen.  

Damit wird die Nebentätigkeit einer gesonderten Betrachtung zugeführt. Freischaffende oder 
baugewerbliche Nebentätigkeiten werden hinsichtlich des Verbraucherschutzes (Haftpflicht-
versicherung) hauptberuflich freischaffend oder baugewerblich Tätigen gleichgestellt. Damit 
wird eine Regelungslücke geschlossen. 

 
- Neufassung von § 9 (Bauvorlageberechtigte) ArchIngG M-V infolge der Änderungen in §  
   65 und Neueinführung der §§ 65a bis 65d LBauO M-V. 
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- Wie für die in die Liste der Bauvorlageberechtigten wird für die in das Verzeichnis der Bau-
vorlageberechtigten Eingetragenen als Rechtsfolge die Pflichtmitgliedschaft in der Ingenieur-
kammer Mecklenburg-Vorpommern eingeführt (§ 15 Absatz 2 Satz 2 ArchIngG M-V).   

 
II. Zu den Änderungen im Einzelnen 
 
1. zu Nummer 1 (§ 2 Berufsbezeichnungen) 
 

a) Zu Buchstabe a 
 
Die Ergänzung des § 2 Absatz 1 um einen neuen Satz 4 dient der Klarstellung der immer 
wieder auftauchenden Frage, ob Mitglieder anderer Architektenkammern Deutschlands 
in Mecklenburg-Vorpommern die Berufsbezeichnung führen können; sie mithin keine 
Auswärtigen Dienstleister sind. 
 

b) Zu Buchstabe b 
 
Die Beschränkung der Formulierung auf „ausschließlich“ schließt eine Nebentätigkeit 
aus. Mit dem Ausschluss der Nebentätigkeit wird diese einer gesonderten Betrachtung 
zugeführt. Freischaffende oder baugewerbliche Nebentätigkeiten werden hinsichtlich 
des Verbraucherschutzes (Haftpflichtversicherung) hauptberuflich freischaffend oder 
baugewerblich Tätigen gleichgestellt. Eine Regelungslücke wird geschlossen. Diese Än-
derung basiert ebenfalls auf dem Umstand der im Wandel befindlichen Berufsausübung. 
Jene Mitglieder, die in Teilzeitmodellen überwiegend angestellt oder im öffentlichen 
Dienst tätig sind, müssen für eine etwaige Nebentätigkeit zur Zeit keinen Versicherungs-
nachweis gegenüber der Architektenkammer erbringen. Ein zu Lasten des Verbrauchers 
gehender fehlender Versicherungsschutz wird mit der Änderung ausgeschlossen. 

 
2.  zu Nummer 2 (§ 9 Bauvorlageberechtigte) 
 

Durch den im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens VVV 2018/2291 erzielten  
Kompromiss mit der KOM entfallen die bisherigen Regelungen in § 9 ArchIngG M-V ersatz-
los, da sie vollumfänglich in die Neuregelung der §§ 65 bis 65d LBauO M-V übernommen 
werden. Auf diese zentrale Regelung ausschließlich in der LBauO M-V kam es der KOM 
auch an. Im Interesse der Rechtssicherheit für alle Interessierten soll an dieser Stelle auf die 
Regelungen in der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern klarstellend verwiesen 
werden. 
 

3. zu Nummer 3 (§ 15 Architektenkammer und Ingenieurkammer)  
 

Die in der Liste der niedergelassenen Bauvorlageberechtigten Eingetragenen verfügen 
über einen Hochschulabschluss und eine mindestens zweijährige berufspraktische Erfah-
rung auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäuden. Als Rechtsfolge dieser Eintra-
gung sind sie Pflichtmitglieder der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern. Als Pflicht-
mitglieder haben sie die Berufspflichten (§ 29 ArchIngG M-V) zu beachten: sie sind ver-
pflichtet, ihren Beruf gewissenhaft und unter Beachtung des Rechts und unter Berücksich-
tigung der gesicherten technischen Erkenntnisse auszuüben. Sie müssen sich so verhalten, 
wie es Ansehen und Vertrauensstellung ihres Berufes erfordern. Sie sind u.a. insbesondere 
verpflichtet eine Haftpflichtversicherung zu unterhalten und an Weiterbildungsveranstaltun-
gen teilzunehmen. Dies dient der Qualitätssicherung und einem damit verbundenen weite-
ren Schutzziel: dem Verbraucherschutz. 
 
In- und ausländischen Hochschulabsolventen ohne eine mindestens zweijährige berufs-
praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäuden wird bei Nieder-
lassung nunmehr ebenfalls eine Bauvorlageberechtigung im eingeschränkten Umfang des 
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§ 65 Absatz 3 Nummer 1 LBauO M-V für Gebäude eingeräumt. Im Umfang des § 65 Absatz 
3 Nummer 1 LBauO M-V ist die Bauvorlageberechtigung von in die Liste und in das Ver-
zeichnis eingetragenen Bauvorlageberechtigten deckungsgleich; ihrer Verantwortung für 
diese Vorhaben ist identisch.  
 
Die in das Verzeichnis der Bauvorlageberechtigten Eingetragenen bedürfen daher der 
Gleichbehandlung: Als Rechtsfolge ihrer Eintragung in das Verzeichnis der niedergelasse-
nen Bauvorlageberechtigten werden sie Pflichtmitglieder der Ingenieurkammer Mecklen-
burg-Vorpommern.  
 
Die Erweiterung der Pflichtmitgliedschaft als Rechtsfolge der Eintragung in das Verzeichnis 
der Bauvorlageberechtigten bietet diesen zudem Vorteile. Mit der Eintragung lässt sich un-
abhängig von Einflussnahmen durch Dritte die Erlangung einer zweijährigen Berufspraxis 
und damit die Voraussetzungen für einen freiwilligen Wechsel vom Verzeichnis in die Liste 
der uneingeschränkt Bauvorlageberechtigten objektiv feststellen. Ihre eingeschränkte Bau-
vorlageberechtigung kann mit Erlangung der zweijährigen Berufspraxis auf Antrag durch 
den Wechsel in die Liste der Bauvorlageberechtigten zum Vollrecht erstarken. 
 
Zudem lässt sich die Pflichtmitgliedschaft auch aus Artikel 5 Absatz 3 der BARL herleiten: 
Begibt sich ein auswärtiger  Dienstleister zur vorübergehenden Erbringung von Dienstleis-
tungen in einen anderen Mitgliedstaat, so unterliegt er im Aufnahmemitgliedstaat den be-
rufsständischen, gesetzlichen oder verwaltungsrechtlichen Berufsregeln, die dort in unmit-
telbarem Zusammenhang mit den Berufsqualifikationen für Personen gelten, die denselben 
Beruf wie er ausüben, und den dort geltenden Disziplinarbestimmungen; zu diesen Bestim-
mungen gehören etwa Regelungen für die Definition des Berufs, das Führen von Titeln und 
schwerwiegende berufliche Fehler in unmittelbarem und speziellem Zusammenhang mit 
dem Schutz und der Sicherheit der Verbraucher. 
Für den Fall der dauerhaften Niederlassung lässt sich daraus ableiten, dass der Nieder-
lassende vollumfänglich den berufsständischen, gesetzlichen oder verwaltungsrechtlichen 
Berufsregeln des Niederlassungsstaates unterliegt. Mithin die Pflichtmitgliedschaft in der 
Ingenieurkammer als Bauvorlageberechtigter im Mecklenburg-Vorpommern die rechtliche 
Folge ist. 
 
Im Übrigen wird auf die nachstehende ausführliche Verhältnismäßigkeitsprüfung verwie-
sen. 

 
Zu Artikel 4: Inkrafttreten 

 
1. zu Absatz 1 
 

Absatz 1 sieht das Inkrafttreten des Gesetzes für den Monatsersten des auf die Verkündung 
folgenden Monats vor. Auf das Inkrafttreten wird in der Übergangsregelung nach § 87 Ab-
satz 5 neu LBauO M-V abgestellt (sh. oben Artikel 2 zu Nummer 13; Seite 14). Auf diese 
Wiese wird für Antragstellern ebenso wie der Ingenieurkammer die Anwendung von § 87 
Absatz 5 neu erleichtert. 
 

2. zu Absatz 2  
 

Die Änderungen zur Modifizierung der Genehmigungsfiktion in § 63 Absatz 2 und in § 69 
Absatz 2 Satz 2 bedingen die Einräumung einer Vorlaufzeit zugunsten der unteren Bauauf-
sichtsbehörden.  
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Verhältnismäßigkeitsprüfung nach der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor 
Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABI. EU Nr. L 173 S. 25) 

 
zu Artikel 2 und 3 

des Gesetzes zur Änderung des Bauproduktenmarktüberwachungsgesetzes, der Lan-
desbauordnung und des Architektengesetzes Mecklenburg-Vorpommern 
 
I. Erforderlichkeit einer Verhältnismäßigkeitsprüfung 
 
Nach Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2018,958 ist für unter die Richtlinie 2005/36/EG 
(Berufsanerkennungsrichtlinie-BARL) fallende Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die die 
Aufnahme oder Ausübung eines Berufs oder einer bestimmten Art seiner Ausübung beschrän-
ken, einschließlich des Führens einer Berufsbezeichnung und der im Rahmen dieser Berufs-
bezeichnung erlaubten beruflichen Tätigkeiten, eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzufüh-
ren.  
 
1Nach Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2018/ 958 gelten die Begriffsbestimmungen der Richtlinie 
2005/36/EG  

1. „reglementierter Beruf“ ist eine berufliche Tätigkeit oder eine Gruppe beruflicher Tätigkeiten, 
bei der die Aufnahme, die Ausübung oder eine der Arten der Ausübung direkt oder indirekt 
durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen 
gebunden ist; eine Art der Ausübung ist insbesondere die Führung einer geschützten Berufs-
bezeichnung, die durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften auf Personen beschränkt ist, 
die über eine bestimmte Berufsqualifikation verfügen; 
 
2. „Berufsqualifikation“ ist eine Qualifikation, die durch einen Ausbildungsnachweis, durch ei-
nen Befähigungsnachweis im Sinne des Artikels 11 Buchstabe a Ziffer i der Richtlinie 
2005/36/EG oder durch Berufserfahrung nachgewiesen wird; 
 
3. „Berufserfahrung“ ist die tatsächliche und rechtmäßige Ausübung des betreffenden Berufs 
als Vollzeitbeschäftigung oder als entsprechende Teilzeitbeschäftigung in einem Mitgliedstaat; 
 
4. „Eignungsprüfung“ ist eine die beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen des 
Antragstellers betreffende und in Deutschland durchgeführte oder anerkannte Prüfung, mit der 
die Fähigkeit des Antragstellers, einen reglementierten Beruf auszuüben, beurteilt werden soll. 
 
5. „lebenslanges Lernen“ umfasst jegliche Aktivitäten der allgemeinen Bildung, beruflichen Bil-
dung, nichtformalen Bildung und des informellen Lernens während des gesamten Lebens, aus 
denen sich eine Verbesserung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen ergibt und zu 
denen auch Berufsethik gehören kann; 

 

sowie folgende Definitionen:  

 

a) „geschützte Berufsbezeichnung“ bezeichnet eine Form der Reglementierung eines Berufs, 
bei der die Verwendung einer Bezeichnung bei der Ausübung einer beruflichen Tätigkeit oder 
einer Gruppe von beruflichen Tätigkeiten aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
unmittelbar oder mittelbar dem Besitz einer bestimmten Berufsqualifikation unterliegt und bei 
einer missbräuchlichen Verwendung dieser Bezeichnung Sanktionen verhängt werden.  

 

                                            
1 Kursiv gedruckte Textpassagen haben die Verhältnismäßigkeitsprüfung zur Änderung des Architek-
ten- und Ingenieurgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zum Gegenstand 
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b) „vorbehaltene Tätigkeiten“ bedeutet eine Form der Reglementierung eines Berufs, bei der 
der Zugang zu einer beruflichen Tätigkeit oder einer Gruppe von beruflichen Tätigkeiten auf-
grund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften unmittelbar oder mittelbar Angehörigen eines 
reglementierten Berufs, die Inhaber einer bestimmten Berufsqualifikation sind, vorbehalten 
wird, und zwar auch dann, wenn diese Tätigkeit mit anderen reglementierten Berufen geteilt 
wird. 
 
Die Prüfung erfolgt vor Erlass oder Änderung der entsprechenden Vorschriften daraufhin, ob 
sie nichtdiskriminierend (Artikel 5 der Richtlinie [EU] 2018/958), durch Ziele des Allgemeinin-
teresses gerechtfertigt (Artikel 6 der Richtlinie [EU] 2018/958) und verhältnismäßig (Artikel 7 
Abs. 1 bis 4 der Richtlinie (EU) 2018/958) sind. Die Anforderungen werden konkretisiert durch 
die Verwaltungsvorschrift der Landesregierung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 
vom 21. Juli 2020 (Amtsblatt M-V 2020, Nr. 32, S. 338f). 
 
Die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) enthält materielle Anforde-
rungen, die bei der Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen zu erfüllen sind 
und regelt das bauaufsichtliche Verfahren sowie die Aufgaben und Befugnisse der Bauauf-
sichtsbehörden. 
 
Für die Verhältnismäßigkeitsprüfung nach der Richtlinie (EU) 2018,958 sind die §§ 65 bis 65d 
LBauO M-V relevant, die die Bauvorlageberechtigung regeln, die für die Errichtung und Ände-
rung von Gebäuden erforderlich ist.  
 
Die Bauvorlageberechtigung beinhaltet das Recht, Bauvorlagen für verfahrenspflichtige bauli-
che Anlagen eigenverantwortlich zu erstellen oder erstellen zu lassen und bei den Bauauf-
sichtsbehörden einzureichen. Soweit keine Baugenehmigung erforderlich ist oder im bauauf-
sichtlichen Verfahren Anforderungen an die beantragten Bauvorhaben nicht geprüft werden, 
hat die bauvorlageberechtigte Person zusammen mit der Bauherrschaft die alleinige Verant-
wortung für die Einhaltung auch dieser Regelungen. 
 
Bei der Frage, wer bauvorlageberechtigt ist, wird in § 65 LBauO M-V wie folgt differenziert: 
 
 Architekten und in die Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure eingetragene Personen 

sind umfassend bauvorlageberechtigt. 
 

 Personen, die zwar über einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums 
der Fachrichtung Bauingenieurwesen verfügen, aber noch keine ausreichende Berufser-
fahrung nachweisen können, sind für kleinere in § 65 Absatz 3 Nummer 1 LBauO M-V 
aufgeführte Bauvorhaben bauvorlageberechtigt. 
 

 Personen, die die Berufsbezeichnung „Innenarchitekt“ führen dürfen, sind für die mit der 
Berufsaufgabe des Innenarchitekten verbundenen baulichen Änderungen von Gebäuden 
bauvorlageberechtigt. 
 

 Bedienstete einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, die die Anforderungen an 
den Hochschulabschluss und die Berufserfahrung erfüllen, um als Architekt oder bauvor-
lageberechtigter Ingenieur eingetragen werden zu können, sind ohne Eintragung im Rah-
men ihrer dienstlichen Tätigkeit umfassend bauvorlageberechtigt.  

 
Die Anforderungen an ein Bauingenieurstudium, das zur Eintragung in die Liste der bauvorla-
geberechtigten Ingenieure berechtigt, werden in der Anlage zur Landesbauordnung Mecklen-
burg-Vorpommern bestimmt. Dabei ist es gleichgültig, ob das Studium an einer deutschen 
oder einer ausländischen Hochschule abgelegt wurde. 
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Darüber hinaus sind Personen bauvorlageberechtigt, die den Beruf einer bauvorlageberech-
tigten Person ein Jahr lang in Vollzeit oder während einer entsprechenden Gesamtdauer in 
Teilzeit während der vorhergehenden zehn Jahre in Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder einem gleichgestellten Staat ausgeübt haben, sofern der Beruf im Niederlassungsmit-
gliedstaat nicht reglementiert ist. 
 
Personen, die aufgrund von wesentlichen Unterschieden nicht über eine gleichwertige Berufs-
qualifikation verfügen, können nach § 65c LBauO M-V entweder einen dreijährigen Anpas-
sungslehrgang absolvieren oder eine Eignungsprüfung ablegen. Unter bestimmten Vorausset-
zungen kann die Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern sowohl einen Anpassungslehr-
gang als auch eine Eignungsprüfung verlangen. 
 
Personen, die nur eine vorübergehende und gelegentliche Erstellung von Bauvorlagen beab-
sichtigen (sogenannte Dienstleister), haben nach § 65d Abs. 2 LBauO M-V eine Bescheini-
gung vorzulegen, dass sie in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem diesem 
durch Abkommen gleichgestellten Staat rechtmäßig zur Ausübung der betreffenden Tätigkeit 
niedergelassen sind und ihnen die Ausübung dieser Tätigkeit zum Zeitpunkt der Vorlage der 
Bescheinigung nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist. Sie sind ebenfalls umfassend 
bauvorlageberechtigt. 
 
Die weiteren Regelungen in den §§ 65 bis 65d LBauO M-V regeln das Verfahren zur Eintra-
gung in die Listen und Verzeichnisse der bauvorlageberechtigten Ingenieure und die Pflichten 
der eingetragenen Personen.  
 
Eintragungen in die Listen und Verzeichnisse der bauvorlegeberechtigten Ingenieurinnen und 
Ingenieure sind nicht erforderlich, soweit bereits eine Eintragung in einem anderen Land be-
steht. 
 
2Nach § 15 Absatz 2 Satz 2 Architekten- und Ingenieurgesetz Mecklenburg-Vorpommern sind 
die in die Liste der Bauvorlageberechtigten Ingenieure als Rechtsfolge dieser Eintragung 
Pflichtmitglieder der Ingenieurkammer. Die in die Liste der Bauvorlageberechtigten Eingetra-
genen verfügen über einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der 
Fachrichtung Bauingenieurwesen sowie über eine nachgewiesene mindestens zweijährige 
Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäuden. In das Verzeichnis der 
Bauvorlageberechtigten werden niedergelassene Personen eingetragen, die zwar über einen 
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung Bauingenieur-
wesen verfügen, aber noch keine ausreichende Berufserfahrung nachweisen können und da-
her ausschließlich für kleinere und in § 65 Absatz 3 Nummer 1 LBauO M-V aufgeführte Bau-
vorhaben bauvorlageberechtigt sind. Die in das Verzeichnis Eingetragenen sollen wie die in 
der Liste Eingetragenen als Rechtsfolge dieser Eintragung Pflichtmitglieder der Ingenieurkam-
mer werden. Für die Verhältnismäßigkeitsprüfung nach der Richtlinie (EU) 2018,958 ist inso-
weit die Änderung in § 15 Absatz 2 Satz 2 Architekten- und Ingenieurgesetz Mecklenburg-
Vorpommern relevant, die die Pflichtmitgliedschaft bauvorlageberechtigter Ingenieure in der 
Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern regelt.  

 
 
II. Beachtung des Diskriminierungsverbots nach Artikel 5 der Richtlinie (EU) 

2018/958  
 
Nach Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2018/958 haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, mit denen der Zugang zu reglementierten Berufen oder 
deren Ausübung beschränkt wird, weder eine direkte noch eine indirekte Diskriminierung auf-
grund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes darstellen.  
                                            
2 Kursive gedruckte Textpassagen haben die Verhältnismäßigkeitsprüfung zur Änderung des Architek-
ten- und Ingenieurgesetztes Mecklenburg-Vorpommern zum Gegenstand. 
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Die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern enthält keine Regelungen, die an die 
Staatsangehörigkeit anknüpfen. Soweit Personen betroffen sind, die in einem anderen Staat 
ein Hochschulstudium absolviert haben oder die in einem anderen Staat zulässigerweise den 
Beruf einer bauvorlageberechtigten Person ausüben, stellen die Regelungen der §§ 65 bis 65d 
LBauO M-V sicher, dass keine darin begründete Benachteiligung erfolgt. 
 
Gleiches gilt für das Architekten- und Ingenieurgesetz Mecklenburg-Vorpommern für die 
Pflichtmitgliedschaft in der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern. Wer sich in Mecklen-
burg-Vorpommern niederlassen will und dafür in das Verzeichnis der Bauvorlageberechtigten 
eingetragen wird, wird Pflichtmitglied der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern. Auf 
diese Weise ist sichergestellt, dass keine begründete Benachteiligung erfolgt.    
 
III. Rechtfertigung durch Ziele des Allgemeininteresses gemäß Artikel 6 der Richtlinie 

(EU) 2018/958 
 
Wie sich unmittelbar aus Erwägungsgrund 17 der Richtlinie (EU) 2018/958 sowie aus der Ju-
dikatur des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ergibt, sind insbesondere die öffentliche Si-
cherheit, die öffentliche Ordnung, die öffentliche Gesundheit, der Schutz der Verbraucherinnen 
und Verbraucher sowie der Dienstleistungsempfänger als Ziele des Allgemeininteresses an-
erkannt, die Beschränkungen der Personenverkehrsfreiheiten des Gemeinschaftsrechts vom 
Grundsatz her rechtfertigen können. 
 
Die §§ 65 bis 65d LBauO M-V bezwecken, den Schutz besonders wichtiger Rechtsgüter.  
 
Die Beschränkung der umfassenden Bauvorlageberechtigung auf Architekten und Personen 
mit einem angeschlossenen Studium des Bauingenieurwesens und ausreichender anschlie-
ßender Berufserfahrung dient 
 

 dem Schutz der Verbraucher (sowohl Nutzer der baulichen Anlage als auch Dritte) vor 
Gefahren für Leib und Leben, die durch unsichere Gebäude entstehen könnten, 

 
 dem Schutz der Dienstleistungsempfänger, da fehlerhafte Bauvorlagen zu erheblichen 

finanziellen Folgen führen können, wenn entsprechend den eingereichten Unterlagen 
errichtete Anlagen zurückgebaut oder an nicht berücksichtigte Anforderungen ange-
passt werden müssen, 

 
 dem Schutz der Umwelt, da nur ein Teil des materiellen Umwelt-Rechts im bauauf-

sichtlichen Verfahren geprüft wird und im Übrigen die bauvorlageberechtigte Person 
neben der Bauherrschaft die Verantwortung trägt, 

 
 dem Schutz der städtischen Umwelt, da nur mit einer ausreichenden Ausbildung und 

Erfahrung gute städtebauliche Qualität erreicht werden kann. 
 
Die Beschränkung der kleineren Bauvorlageberechtigung auf kleinere in § 65 Absatz 3 Num-
mer 1 LBauO M-V aufgeführte Bauvorhaben dient ebenfalls dem Schutz der vorstehenden vier 
Schutzgüter.  
 
Dieser Schutz wird, wie bei den in die Liste eingetragenen Bauvorlageberechtigten, flankiert 
durch eine Pflichtmitgliedschaft in der Ingenieurkammer. Die Ingenieurkammer wacht zum 
Schutz der vorgenannten Schutzgüter über die Einhaltung der Berufspflichten, zu der unter 
anderem die Pflicht zur Haftpflichtversicherung und die Fortbildungspflicht gehört.    
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IV. Durchführung der Verhältnismäßigkeitsprüfung gemäß Artikel 7 der Richtlinie (EU) 
2018/958 

 
1. Berücksichtigung der Eigenart der mit den angestrebten Zielen des Allgemeininteresses 

verbundenen Risiken, insbesondere der Risiken für Dienstleistungsempfänger, ein-
schließlich Verbraucher, Berufsangehörige und Dritte (Absatz 2 Unterabsatz 1 Buch-
stabe a) 

 
Wie unter III. dargestellt sind für Dienstleistungsempfänger einschließlich Verbraucher mit ei-
ner Schlechtleistung der Bauvorlageberechtigten erhebliche gesundheitliche und finanzielle 
Risiken verbunden. Die mit den Anforderungen an die Berufsqualifikation verbundenen Kosten 
für die Bauvorlageberechtigten sind angesichts dieser Risiken angemessen und dienen auch 
dem Schutz der Bauvorlageberechtigten vor straf- und zivilrechtlichen Folgen einer Schlecht-
leistung. 
 
Die Pflichtmitgliedschaft von in das Verzeichnis der Bauvorlageberechtigten in der Ingenieur-
kammer Mecklenburg-Vorpommern Eingetragenen bietet Dienstleistungsempfängern, ein-
schließlich Verbrauchern, Berufsangehörigen und Dritten den gleichen Schutz wie bei den in 
die Liste der Bauvorlageberechtigten Eingetragenen. Es entsteht keine Sicherheitslücke. Eine 
Benachteiligung von Berufsangehörigen oder Dritten tritt nicht ein. 
 
Gesammelte Berufserfahrungen werden zudem in ihrer temporären Ausdehnung zeitlich ob-
jektiv erfasst, so dass ein Wechsel vom Verzeichnis in die Liste der uneingeschränkt Bauvor-
lageberechtigten auf Antrag unabhängig von einer Einflussmöglichkeit Dritter nach zwei Jah-
ren möglich ist. Ihre eingeschränkte Bauvorlageberechtigung kann mit Erlangung der zweijäh-
rigen Berufspraxis auf Antrag durch den Wechsel in die Liste der Bauvorlageberechtigten zum 
Vollrecht erstarken. Die Kosten für die Pflichtmitgliedschaft in der Ingenieurkammer sind an-
gemessen.  
 
2. Berücksichtigung, ob bestehende Regelungen spezifischer oder allgemeiner Art, etwa die 

Regelungen in Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Produktsicherheit oder des Ver-
braucherschutzes, nicht ausreichen, um das angestrebte Ziel zu erreichen (Absatz 2 Un-
terabsatz 1 Buchstabe b) 

 
Die allgemeinen zivilrechtlichen Bestimmungen dienen zwar dem Ziel, Empfänger von Dienst-
leistungen für finanzielle Folgen von Schlechtleistungen zu entschädigen. Sie bieten aber kei-
nen Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Auch der Schutz der Umwelt und der 
städtischen Umwelt erfordert eine präventive Gefahrenabwehr, die durch bestehende Regel- 
ungen nicht hinreichend gewährleistet ist. 
 
Die der Ingenieurkammer obliegende Kontrollfunktion über niedergelassene Bauvorlagebe-
rechtigte im Interesse der Dienstleistungsempfänger, einschließlich Verbraucher, Berufsange-
hörige und Dritte wird auf die in das Verzeichnis der Bauvorlageberechtigten erweitert. Ohne 
die Erweiterung der Kontrollfunktion infolge der Pflichtmitgliedschaft würde eine Kontrolllücke 
zulasten der vorgenannten Schutzgüter entstehen.  
 
3. Berücksichtigung der Eignung der Vorschriften hinsichtlich ihrer Angemessenheit zur Er-

reichung des angestrebten Ziels, und ob sie diesem Ziel tatsächlich in kohärenter und 
systematischer Weise gerecht werden und somit den Risiken entgegenwirken, die bei ver-
gleichbaren Tätigkeiten in ähnlicher Weise identifiziert wurden (Absatz 2 Unterabsatz 1 
Buchstabe c) 

 
Die durch die geforderte Hochschulausbildung vermittelten Kenntnisse über technische und 
rechtliche Erfordernisse bei der Errichtung baulicher Anlagen und die anschließende Berufs-
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erfahrung sind zur Erreichung der im Allgemeininteresse unter III. beschriebenen Ziele geeig-
net. Sie sind angesichts der hohen Verantwortung der Bauvorlageberechtigten angemessen. 
Die Anforderungen sind vergleichbar mit anderen Tätigkeitsbereichen wie beispielsweise die 
Tätigkeit von Prüfingenieuren, Prüfsachverständigen, Finanzanlagenvermittlern oder Vermes-
sungsingenieuren. 
 
Die Regelung ist geeignet und erforderlich, im Ergebnis verhältnismäßig. 
 
Die Erweiterung der Kontrollfunktion der Ingenieurkammer um die in das Verzeichnis der ein-
getragenen Bauvorlageberechtigten wird dem Anliegen genauso gerecht wie bei den in die 
Liste eingetragenen Bauvorlageberechtigen, eine Kontrolllücke zulasten der zu Schützenden 
entsteht nicht.  
 
4. Berücksichtigung der Auswirkungen auf den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr 

innerhalb der Union, die Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher und die Qualität der be-
reitgestellten Dienstleistungen (Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe d) 

 
Die vorgesehenen Regelungen beschränken weder das Recht von Verbrauchern, Bauvorla-
geberechtigte aus anderen Staaten zu beauftragen, noch das Recht von Bauvorlageberech-
tigten aus anderen Staaten, Leistungen in Mecklenburg-Vorpommern anzubieten. Da die 
Berufsqualifikationen auswärtiger Bauvorlageberechtigter gleichwertig sein müssen, kann 
grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass auch die Dienstleistungen gleichwertig sind. 
 
Auch nach dem Architekten- und Ingenieurgesetz bleibt die vorstehend beschriebenen Wahl-
möglichkeit in vollem Umfang bestehen. 
 
5. Berücksichtigung der Möglichkeit des Rückgriffs auf gelindere Mittel zur Erreichung des 

im Allgemeininteresse liegenden Ziels; für die Zwecke dieses Buchstabens, wenn die Vor-
schriften nur durch den Verbraucherschutz gerechtfertigt sind und sich die identifizierten 
Risiken auf das Verhältnis zwischen dem Berufsangehörigen und dem Verbraucher be-
schränken und sich deshalb nicht negativ auf Dritte auswirken, prüfen die Mitgliedstaaten 
insbesondere, ob das Ziel durch Maßnahmen erreicht werden kann, die gelinder sind, als 
die Tätigkeiten vorzubehalten (Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe e) 

 
Aufgrund der großen Gefahren, die durch die Umsetzung von Planungen von nicht ausrei-
chend qualifizierten Bauvorlageberechtigte für Leben und Gesundheit von Verbrauchern und 
andere unter III. genannte wichtige Schutzgüter entstehen können, ist ein geringeres Mittel als 
die Festlegung einer Berufsqualifikation nicht erkennbar. Die vorgesehenen Berufsqualifika-
tionen sind der Schwierigkeit der Planungsaufgaben angemessen. Eine andere Bewertung 
ergibt sich auch nicht unter dem Gesichtspunkt, dass die Risiken sich auf das Verhältnis zwi-
schen dem Berufsangehörigen und dem Verbraucher beschränken, da der Kreis von Perso-
nen, die durch falsch geplante Gebäude gefährdet werden können, deutlich über die Bauherr-
schaft hinausgeht. 
 
Aufgrund der großen Gefahren, die durch die Umsetzung von Planungen von nicht ausrei-
chend qualifizierten niedergelassenen Bauvorlageberechtigte für Leben und Gesundheit von 
Verbrauchern und andere unter III. genannte wichtige Schutzgüter entstehen können, sind die 
in der Liste der Bauvorlageberechtigten Ingenieure Eingetragenen Pflichtmitglieder der Inge-
nieurkammer Mecklenburg-Vorpommern; sie bringen zur Eintragung eine  mindestens zwei-
jährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäuden mit. Gleiches 
muss für Hochschulabsolventen gelten, die - wenn auch im Umfang nach § 65 Absatz 3 Num-
mer 1 LBauO M-V eingeschränkt - keine Berufserfahrung aufweisen, da die betroffenen 
Schutzgüter die gleichen sind und der Schutz nur allumfassend gewährt werden kann.   
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6. Berücksichtigung der Wirkung der neuen oder geänderten Vorschriften, wenn sie mit an-
deren Vorschriften, die den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren Ausübung be-
schränken, kombiniert werden, und insbesondere, wie die neuen oder geänderten Vor-
schriften kombiniert mit anderen Anforderungen zum Erreichen desselben im Allgemein-
interesse liegenden Ziels beitragen und ob sie hierfür notwendig sind (Absatz 2 Unterab-
satz 1 Buchstabe f, Absatz 3) 

 
Für Architekten, Innenarchitekten sowie bauvorlageberechtigte Ingenieure ergibt sich eine 
Weiterbildungspflicht aus § 29 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 des Architekten- und Ingenieurkam-
mergesetzes Mecklenburg- Vorpommern (ArchIngG M-V) und eine Versicherungspflicht aus § 
30 ArchIngG M-V. 
 
Begibt sich der Dienstleister in einen anderen Mitgliedstaat, so unterliegt er im Aufnahmemit-
gliedstaat nach Artikel 5 Absatz 3 EU RL 2005/36/EG den berufsständischen, gesetzlichen 
oder verwaltungsrechtlichen Berufsregeln, die dort in unmittelbarem Zusammenhang mit den 
Berufsqualifikationen für Personen gelten, die denselben Beruf wie er ausüben, und den dort 
geltenden Disziplinarbestimmungen; zu diesen Bestimmungen gehören etwa Regelungen für 
die Definition des Berufs, das Führen von Titeln und schwerwiegende berufliche Fehler in un-
mittelbarem und speziellem Zusammenhang mit dem Schutz und der Sicherheit der Verbrau-
cher. 
 
Die EU RL geht demzufolge von bestehenden Berufspflichten für niedergelassene Berufsan-
gehörige im Aufnahmemitgliedstaat aus. Wollen sich nach § 65 Absatz 3 Nummer 1 LBauO 
neu Bauvorlageberechtigte aus einem anderem Mitgliedstaat der EU in Mecklenburg-Vorpom-
mern niederlassen, besteht auch für sie über die Rechtsfolge der Mitgliedschaft in der Ingeni-
eurkammer Mecklenburg-Vorpommern die Verpflichtung die Berufspflichten einzuhalten. 
 
7. Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen dem Umfang der von einem Beruf er-

fassten oder einem Beruf vorbehaltenen Tätigkeiten und der erforderlichen Berufsqualifi-
kation (Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe a) 

 
Für eine umfassende Bauvorlageberechtigung, die jede Art von Gebäuden umfasst, wird die 
Berechtigung zum Führen der Berufsbezeichnung Architekt oder ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium des Bauingenieurwesens mit anschließender Berufserfahrung auf dem Gebiet 
der Entwurfsplanung von Gebäuden verlangt. Für einfachere Gebäude werden geringere oder 
andere Anforderungen für die Bauvorlageberechtigung, zumindest ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium des Bauingenieurwesens gefordert. Hinsichtlich des Erfordernisses des 
Hochschulstudiums des Bauingenieurwesens besteht Deckungsgleichheit. 
 
Inhaber einer jede Art von Gebäuden umfassenden Bauvorlageberechtigung werden von der 
Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern in der Liste der Bauvorlageberechtigten geführt, 
die eingeschränkt Bauvorlageberechtigten in einem Verzeichnis.  
 
8. Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen der Komplexität der betreffenden Auf-

gaben und der Notwendigkeit, dass diejenigen, die sie wahrnehmen, im Besitz einer be-
stimmten Berufsqualifikation sind, insbesondere in Bezug auf Niveau, Eigenart und Dauer 
der erforderlichen Ausbildung oder Erfahrung (Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe b) und 

 
9. Berücksichtigung der Möglichkeit zum Erlangen der beruflichen Qualifikation auf alterna-

tiven Wegen (Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe c) 
 
Die Planung von Gebäuden erfordert die Beachtung aller mit der Errichtung und Nutzung von 
Gebäuden verbundenen Anforderungen nicht nur des Baurechts, sondern auch anderer 
Rechtsbereiche wie beispielsweise Umweltrecht oder Arbeitsstättenrecht. Da ein großer Teil 
dieser Anforderungen in bauaufsichtlichen Verfahren nicht geprüft wird, ist die bauvorlagebe-
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rechtigte Person allein für deren Einhaltung verantwortlich. Daher ist ein Hochschulstudium, 
das die erforderlichen Kenntnisse vermittelt und eine anschließende Berufserfahrung sowohl 
für die umfassende als auch für die eingeschränkte Bauvorlageberechtigung unabdingbar er-
forderlich.  
 
Das Architekten- und Ingenieurgesetz knüpft an die vorbeschriebene Rechtslage hinsichtlich 
im bauaufsichtlich Verfahren nicht mehr geprüften Anforderungen auf an. Bauvorlagerechtigt 
sind nur Personen, die die Qualifikationen mitbringen und diese durch Fortbildung aktuell hal-
ten. Diese und weitere Erfordernisse überwacht die Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpom-
mern.  
 
Die Berücksichtigung der Möglichkeit zum Erlangen der beruflichen Qualifikation auf alternati-
ven Wegen ergibt sich aus § 65b Absatz 3 Satz 1 und 2.  
  
10. Berücksichtigung, ob und warum die bestimmten Berufen vorbehaltenen Tätigkeiten mit 

anderen Berufen geteilt oder nicht geteilt werden können (Absatz 2 Unterabsatz 2 Buch-
stabe d) 

 
§ 65b LBauO M-V öffnet die Bauvorlageberechtigung bereits für andere Berufsgruppen. Auf-
grund der Komplexität der Aufgaben und der damit verbundenen Verantwortung der Bauvor-
lageberechtigten kommt eine weitere Öffnung nicht in Betracht. 
 
Dies bildet das Architekten- und Ingenieurgesetz mit der Führung der Liste und des Verzeich-
nisses der Bauvorlageberechtigten durch die Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern 
spiegelbildlich ab. 
 
11. Berücksichtigung des Grads an Autonomie bei der Ausübung eines reglementierten Be-

rufs und die Auswirkungen von Organisations- und Überwachungsmodalitäten auf die Er-
reichung des angestrebten Ziels, insbesondere wenn die mit einem reglementierten Beruf 
zusammenhängenden Tätigkeiten unter der Kontrolle und Verantwortung einer ordnungs-
gemäß qualifizierten Fachkraft stehen (Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe e) 

 
Die bauvorlageberechtigte Person ist grundsätzlich allein für die ordnungsgemäße Erstellung 
der Bauvorlagen verantwortlich. Ein Vieraugenprinzip vor Einreichung der Bauvorlagen bei 
den Bauaufsichtsbehörden ist nicht vorgesehen und kann damit auch nicht zu geringeren An-
forderungen führen. 
 
Die Eigenverantwortlichkeit und Unabhängigkeit von Architekten und Ingenieure ist ein prä-
gendes Merkmal des Architekten- und Ingenieurgesetzes Mecklenburg-Vorpommern. 
 
12. Berücksichtigung der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen, die die In-

formationsasymmetrie zwischen Berufsangehörigen und Verbrauchern tatsächlich ab-
bauen oder verstärken können (Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe f) 

 
Wissenschaftliche oder technologische Entwicklungen, die dazu führen, dass Bauherren kom-
plexe Gebäude ohne Hilfe von Bauvorlageberechtigten oder mit Hilfe weniger qualifizierter 
Bauvorlageberechtigter planen können, sind nicht zu erwarten. Angesichts der voraussichtlich 
weiter zunehmenden Anforderungen insbesondere im Hinblick auf die Bewältigung der Folgen 
des Klimawandels ist eher mit einer zunehmenden Informationsasymmetrie zu rechnen. 
 
Die Berücksichtigung der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen ist eine 
Kernkompetenz von Architekten und Ingenieuren. 
 



43 
 

13.  Für die Zwecke von Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe f prüfen die Mitgliedstaaten die 
Auswirkung der neuen oder geänderten Vorschrift, wenn sie mit einer oder mehreren An-
forderungen kombiniert wird, wobei die Tatsache zu berücksichtigen ist, dass diese Aus-
wirkungen sowohl positiv als auch negativ sein können, und insbesondere die folgenden: 

 
14. Tätigkeitsvorbehalte, geschützte Berufsbezeichnung oder jede sonstige Form der   
       Reglementierung im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG 

    (Absatz 3 Buchstabe a)  
 
Der Tätigkeitsvorbehalt leitet sich aus den zu schützenden Rechtsgütern (sh. oben unter III.) 
und nicht mehr behördlich geprüften rechtlichen Anforderungen an Bauvorhaben ab. 
 
15. Verpflichtungen zur kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung (Absatz 3 Buchstabe b)  
 
Infolge der durch den Ukrainekrieg ausgelösten Energiewende stehen gerade das Baupla-
nungs- und Bauordnungsrecht sowie andere Rechtsbereiche wie das Energie- und Umwelt-
recht im Fokus kontinuierlicher Anpassungen und müssen beherrscht werden, da ein großer 
Teil dieser Anforderungen in bauaufsichtlichen Verfahren nicht geprüft wird. Welche Weiterbil-
dungsmaßnahmen konkret besucht werden, steht jedem frei. Die Ingenieurkammer Mecklen-
burg-Vorpommern überprüft, ob überhaupt Fortbildungen in der erforderlichen Stundenzahl 
jährlich besucht werden. Die Regelungen dazu ergeben sich aus der jeweiligen Fortbildungs-
satzung der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern. 
 
16. Vorschriften in Bezug auf Berufsorganisation, Standesregeln und Überwachung     
     (Absatz 3 Buchstabe c) 
 
17. Pflichtmitgliedschaft in einer Berufsorganisation, Registrierungs- und Genehmigungs- 
      regelungen, insbesondere wenn diese Anforderungen an den Besitz einer bestimmten  
      Berufsqualifikation implizieren (Absatz 3 Buchstabe d) 
 
Infolge der Pflichtmitgliedschaft der in das Verzeichnis der niedergelassenen Bauvorlagebe-
rechtigten Eingetragenen der Ingenieurkammer haben diese die Regelungen des Architekten- 
und Ingenieurgesetztes M-V in Bezug auf die Berufsorganisation, der Standesregeln und der 
Überwachung zu beachten.     
 
18.  quantitative Beschränkungen, insbesondere Anforderungen, die die Zahl der Zulassungen 

zur Ausübung eines Berufs begrenzen oder eine Mindest- oder Höchstzahl der Arbeitneh-
mer, Geschäftsführer oder Vertreter festsetzen, die bestimmte Berufsqualifikationen be- 

 sitzen (Absatz 3 Buchstabe e) 
 
19. Anforderungen an bestimmte Rechtsformen oder Anforderungen in Bezug auf die Beteili-

gungsstruktur oder Geschäftsleitung eines Unternehmens, soweit diese Anforderungen 
unmittelbar mit der Ausübung des reglementierten Berufs zusammenhängen (Absatz 3 
Buchstabe f) 

 
Eine Ausübung der Tätigkeit des Bauvorlageberechtigten Ingenieurs in Form einer Partner-
schaftsgesellschaft ist möglich (vgl. § 13 Absatz 2 Satz 2 ArchIngG M-V).  
 
20. Geografische Beschränkungen, einschließlich dann, wenn der Beruf in Teilen eines Mit-

gliedstaats in einer Weise reglementiert ist, die sich von der Reglementierung in anderen 
Teilen unterscheidet (Absatz 3 Buchstabe g) 

 
Derartige Beschränkungen gibt es nicht.  
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21. Anforderungen, die die gemeinschaftliche oder partnerschaftliche Ausübung eines regle-
mentierten Berufs beschränken, sowie Unvereinbarkeitsregeln (Absatz 3 Buchstabe h) 

 
Es gilt das Partnerschaftsgesellschaftsgesetz - PartGG. 
 

22. Anforderungen an den Versicherungsschutz oder andere Mittel des persönlichen oder  

      kollektiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht (Absatz 3 Buchstabe i) 
 

23. Anforderungen an Sprachkenntnisse, soweit diese für die Ausübung des Berufs erforder-
lich sind (Absatz 3 Buchstabe j) 

 

24.  festgelegte Mindest- und/oder Höchstpreisanforderungen (Absatz 3 Buchstabe k) 
  

25.  Anforderungen für die Werbung (Absatz 3 Buchstabe l) 
 
Die Verpflichtung zur Haftpflichtversicherung ergibt sich aus § 29 Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 
und § 30 ArchIngG M-V. 
 
Für die Eintragung in die Liste nach § 65 Absatz 2 Nummer 2 oder das Verzeichnis nach 
Absatz 4 müssen Antragsteller über die Sprachkenntnisse verfügen, die für die Ausübung der 
Berufstätigkeit in Deutschland erforderlich sind (§ 65 Absatz 5 Satz 2 LBauO M-V neu). 
 
Es gilt die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI vom 10. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 2276), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) 
geändert worden ist.  
 
Nach § 29 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 ArchIngG M-V besteht die Berufspflicht über ihre beruf-
liche Tätigkeit und Person nur sachlich zu informieren und anpreisende, aufdringliche, unlau-
tere und unsachliche Werbung zu unterlassen. 
 
26. Eine Vorschrift muss, soweit sie spezifische Anforderungen im Zusammenhang mit der 

vorübergehenden oder gelegentlichen Erbringung von Dienstleistungen gemäß Titel II der 
Richt-linie 2005/36/EG enthält, insbesondere auch im Hinblick auf diese Anforderungen 
verhältnismäßig sein, es sei denn es handelt sich um Maßnahmen, durch die die Einhal-
tung geltender Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen gewährleistet werden soll, die im 
Einklang mit dem Recht der Europäischen Union angewendet werden; die Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung (Absatz 4) umfasst vor allem 

 
27. automatische vorübergehende Eintragungen oder Pro-forma-Mitgliedschaften bei einer 

Berufsorganisation gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG 
 
Dienstleiter, die nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 zur vorübergehenden und gelegentlichen 
Erstellung von Bauvorlagen berechtigt sind, sind nach § 65 d Absatz 1 Landesbauordnung neu  
in ein entsprechendes Verzeichnis der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern einzutra-
gen. 
 
28. vorherige Meldungen gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG, die gemäß Ab-

satz 2 des genannten Artikels erforderlichen Dokumente und sonstige gleichwertige An-
forderungen 

 
Ein Dienstleister hat das erstmalige Erbringen von Dienstleistungen zuvor der Ingenieurkam-
mer Mecklenburg-Vorpommern in Textform unter Beifügung bestimmter Unterlagen nach § 
65d Absatz Landesbauordnung neu anzuzeigen. 
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29. Gebühren und Entgelte, die vom Dienstleistungserbringer für Verwaltungsverfahren im Zu-
sammenhang mit dem Zugang zu einem reglementierten Beruf oder dessen Ausübung ge-
fordert werden 

 
Gemäß § 65d Absatz 5 Satz 4 Landesbauordnung neu darf durch die Eintragung in das Ver-
zeichnis das Erbringen der Dienstleistungen nicht verzögert, erschwert oder verteuert werden. 
 
 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach Artikel 8 der Richtlinie EU (2018/958) über eine Verhält-
nismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen: 
Gesetz zur Änderung des Bauproduktenmarktüberwachungsgesetzes, der Landesbau-
ordnung und des Architekten- und Ingenieurgesetzes Mecklenburg-Vorpommern 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie bereits zu Beginn einleitend ausgeführt, soll zu Ihrer Erleichterung der  
nachstehende Hinweis wiederholt werden:  
 
Nach Artikel 8 der Richtlinie EU (2018/958 in der jeweils geltenden Fassung ist die 
Öffentlichkeit bei Gesetzentwürfen, die die Einführung neuer oder die Änderung 
bestehender Vorschriften zum Inhalt haben, welche den Zugang zu reglementierten Berufen 
oder deren Ausübung beschränken, zu beteiligen. 
 
Hiermit wird Ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Artikeln 2 und 3 des nachstehen-
den Entwurfs  
eines Gesetzes zur Änderung Bauproduktenmarktüberwachungsgesetzes, 
der Landesbauordnung und des Architekten- und Ingenieurgesetzes gegeben. 
 
Ihre Stellungnahme senden Sie bitte bis spätestens 03.06.2024 an folgende Email-Adresse:   
 
Sekretariat Frau Ulrike.Zien@im.mv-regierung.de 
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